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VORWORT

Energiesparen wird immer wichtiger. Eine Maklerbefragung der Immowelt AG von Anfang 
2009 zeigt, dass Immobilieninteressenten verstärkt nach dem Energieverbrauch fragen. 
Neben der Lage ist damit die Energieeffi zienz bereits heute ein wichtiges Qualitätsmerk-
mal einer Immobilie.

Die stark schwankenden Energiepreise als Folge der knapper werdenden Ressourcen 
und die steigenden Anforderungen des Gesetzgebers an den Gebäudebereich sichern 
energieeffi zienten Gebäuden einen dauerhaft hohen Wert.

Die Politik hat die Notwendigkeit erkannt, den CO2-Ausstoß deutlich zu senken, um 
aktiv dem Klimawandel zu begegnen. Die Umsetzung des Kyoto-Protokolls und das 
Integrierte Energie- und Klimaprogramm (IKEP) der Bundesregierung, das in den Mese-
berger Beschlüssen 2007 mündete, führt daher zu steigenden Anforderungen im 
Gebäudebereich.

Eine Reduktion des CO2-Ausstoßes bis 2020 um mindestens 20 % ist das politische 
Ziel. Hierzu wird die Energieeinsparverordnung (EnEV) in zwei Stufen (2009 und 2012) 
novelliert, um die Energieeffi zienz jeweils um 30 % anzuheben. Auch die EU wird vor-
aussichtlich noch 2009 die Mitgliedsstaaten auffordern, einen Aktionsplan vorzulegen, 
wie bis spätestens 2018 der Passivhausstandard fl ächendeckend umgesetzt werden 
kann.

Anreize zum Energie sparenden Bauen werden mit den KfW-Programmen zum Bau von 
Energieeffi zienzhäusern bis hin zum Passivhaus gegeben.

Um zukunftssicher zu bauen, muss es neben dem verstärkten Einsatz erneuerbarer 
Energien vorrangig darum gehen, den Energiebedarf im Gebäudebereich durch einen 
hohen baulichen Standard zu senken. 

Mit dem Konzept der KS-Funktionswand (schwere Kalksandstein-Außenwand kombiniert 
mit außenliegender Wärmedämmung) lassen sich bereits heute Gebäude erstellen, die 
auch morgen die Anforderungen an Neubauten erfüllen. Die Wärmedämmung ist indi-
viduell auf den winterlichen Wärmeschutz einstellbar, und der schwere Kalksandstein 
trägt nicht nur zum sommerlichen Hitzeschutz bei. Die Anlagentechnik kann somit meist 
geringer dimensioniert werden. Die Gebäude reagieren gutmütig. Im Büro- und Verwal-
tungsbau wie auch im verdichteten Wohnungsbau (Reihen-, Doppel- und mehrgeschossige 
Wohnhäuser) wird zudem der Schallschutz der Trennwände und Trenndecken durch die 
schweren fl ankierenden Kalksandstein-Außenwände sichergestellt.

Die vorliegende Broschüre konzentriert sich auf den Nachweis von Wohngebäuden. 
Deutlich werden die Stellschrauben zum Erfüllen des EnEV-Nachweises aufgezeigt und 
praktische Tipps und Lösungen für hocheffi ziente Gebäude gegeben, die auch morgen 
noch den Standard eines Neubaus erfüllen.

Walter Raab
Obmann Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit

im Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV
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1. DIE ENERGIEEINSPARVERORDNUNG 
2009 – HINTERGRUND UND ÜBERBLICK

Die Rahmenbedingungen für Anpassungen 
der Anforderungen in den Bereichen Ener-
gieeffi zienz und erneuerbare Energien im 
Gebäudebereich basieren auf politischen 
Vorgaben, die in der EU abgestimmt sind. 
Hierbei wird gefordert, dass die Senkung 
der Treibhausgasemissionen bis 2020 um 
mindestens 20 % zu erfolgen hat, mit einer 
Verbesserung der Energieeffi zienz um we-
nigstens 20 % einhergeht, und es wird das 
verbindliche Ziel formuliert, den Anteil er-
neuerbarer Energien am Energieverbrauch 
der EU bis 2020 um 20 % zu erhöhen. Das 
integrierte Energie- und Klimaprogramm 
(IEKP) der Bundesregierung (Meseberger 
Beschlüsse vom 23. August 2007) be-
schreibt die Maßnahmen, mit denen die 
genannten Zielsetzungen in Deutschland 
erreicht werden sollen. Die insgesamt 29 
Eckpunkte umfassenden Beschlüsse be-
treffen Gebäude und Gebäudenutzungen 
in unmittelbarem und mittelbarem Zusam-
menhang in den Bereichen 

● Energieeinsparverordnung

● Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz

● CO2-Gebäudesanierungsprogramm

●  Energetische Modernisierung der sozi-
alen Infrastruktur

●  Programm zur energetischen Sanie-
rung von Bundesgebäuden

● Betriebskosten bei Mietwohnungen

●  Ausbau der Erneuerbaren Energien im 
Strombereich

● Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz

●  Intelligente Messverfahren für Strom-
verbrauch

● Betriebskosten bei Mietwohnungen

Die Umsetzungen neuer Energieeffi-
zienzanforderungen im Gebäudebereich 
erfolgen auf nationaler Ebene über Novel-
lierungen der Energieeinsparverordnung 
(EnEV). Hierbei ist vorgesehen, dass in 
2009 und 2012 schrittweise eine Verbes-
serung um jeweils 30 % stattfi ndet. Für 
Wohngebäude geht dies in der EnEV 2009 
[1] mit der Einführung des so genannten 
„Referenzgebäudeverfahrens“ einher, das 
einen verbesserten Wärmeschutzstandard 
in Verbindung mit einer effi zienteren Hei-

zungstechnik vorgibt. Im Falle der Nicht-
wohngebäude führen die Verschärfungen 
derzeit gültiger Referenzbau- und Referenz-
anlagentechnik zu den genannten Reduk-
tionen des Primärenergiebedarfs. Auch im 
Gebäudebestand werden Verschärfungen 
vorgesehen. Dies betrifft Einzelanforde-
rungen für Bauteile im Gebäudebestand, 
Anpassungen der Nachrüstverpfl ichtungen 
sowie die Außerbetriebnahme von Nacht-
speichersystemen.

Die Neugestaltung der Energieeinspar-
verordnung wird fl ankiert von der Einfüh-
rung des Erneuerbaren-Energien-Wärme-
gesetzes (EEWärmeG) zum 1. Januar 
2009 [2]. Über dieses Gesetz ist der 
verpfl ichtende Einsatz erneuerbarer Ener-
gien zur Energiebedarfsdeckung der 
Wärme- und Kälteversorgung bzw. die 
Umsetzung  geeigneter Ersatzmaßnahmen 
vorgesehen. 

Im Zuge der zur Erreichung der Klima-
schutzziele erforderlichen Maßnahmen ist 

davon auszugehen, dass weitergehende 
Anforderungen an die Energieeffi zienz im 
Rahmen der EnEV und des EEWärmeG 
im Zeitraum von 2015 bis 2020 gestellt 
werden.

Mit der EnEV 2009 wird, wie zuvor ge-
nannt, für Wohngebäude ein neues Anfor-
derungsmodell eingeführt. Die Vorgabe 
einer Referenzbautechnik in Verbindung 
mit einer Referenzanlagentechnik führt 
zu einem Referenzgebäude, aus dem 
der maximal zulässige Jahres-Primärener-
giebedarf eines Gebäudes resultiert. 
Diese Methodik ist vom Grundsatz her 
bereits aus dem Bereich der Nichtwohn-
gebäude gemäß EnEV 2007 [3] geläufi g.  
Die Anforderungen an den spezifi schen 
Transmissionswärmeverlust H

T
‘ werden 

fortgeschrieben und im Mittel um rund 
15 % verschärft. Diese Größe, die eine 
Mindestqualität des baulichen Wärme-
schutzes sicherstellen soll, wird in der 
EnEV 2009 abhängig von Gebäudetyp und 
-größe als Zusatzanforderung vorgegeben. 

Tafel 1: Anforderungen und Nachweismethodik für Wohngebäude

Inhalte EnEV 2007 EnEV 2009

Anforderungen 
Neubau

maximal zulässiger Jahres-Primär-
energiebedarf in Abhängigkeit vom 
Verhältnis A/V

e

maximal zulässiger Jahres-
Primärenergiebedarf entsprechend 
einer Referenzausführung mit 
Referenzbau- und -anlagentechnik 
(Heizung, Lüftung, Warmwasserbe-
reitung)

Nachweis-
verfahren 
 Neubau

Berechnung des Jahres-Primär-
energiebedarfs nach DIN V 4108-6 
und DIN V 4701-10

Berechnung des Jahres-Primär-
energiebedarfs nach DIN V 4108-6 
und DIN V 4701-10; alternativ 
nach DIN V 18599

Dokumentation 
Neubau

Energieausweis mit Dokumentation der Berechnungsergebnisse und 
 Zertifi kat (Label)

Anforderungen 
Bestand

Einhaltung zulässiger Wärmedurchgangskoeffi zienten bei baulichen 
 Maßnahmen und Einzelanforderungen an die Anlagentechnik für Heizung 
und Warmwasserbereitung

Dokumentation 
Bestand

Energieausweis mit Dokumentation der Berechnungsergebnisse und 
 Zertifi kat (Label) erforderlich bei Verkauf und Vermietung

Tafel 2: Anforderungen und Nachweismethodik für Nichtwohngebäude

Inhalte EnEV 2007 EnEV 2009

Anforderungen 
Neubau

maximal zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf entsprechend einer 
 Referenzausführung mit Referenzbau- und -anlagentechnik (Heizung, 
Warmwasserbereitung, Beleuchtung und Kühlung/Klimatisierung)

Nachweisverfah-
ren Neubau

Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs nach DIN V 18599

Dokumentation 
Neubau

Energieausweis mit Dokumentation der Berechnungsergebnisse und 
Zertifi kat (Label)

Anforderungen 
Bestand

Einhaltung zulässiger Wärmedurchgangskoeffi zienten bei baulichen 
 Maßnahmen und Einzelanforderungen an die Anlagentechnik (Heizung, 
Warmwasserbereitung und Kühlung/Klimatisierung)

Dokumentation 
Bestand

Energieausweis mit Dokumentation der Berechnungsergebnisse und 
 Zertifi kat (Label) erforderlich bei Verkauf und Vermietung
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Als Wohngebäude gelten diejenigen 
Gebäude, die überwiegend dem Woh-
nen dienen. Hierzu zählen auch Wohn-, 
Alten- und Pfl egeheime. Alle sonstigen 
Gebäude sind als Nichtwohngebäude 
einzustufen. In der nebenstehenden 
Tafel sind die zuvor genannten Fälle der 
Wohnnutzung und Beispiele für häufi ge 
Fälle von Gebäuden der Kategorie Nicht-
wohngebäude aufgeführt.

Liegt eine gemischte Nutzung (aus 
Wohnnutzung und Nichtwohnnutzung) 
in einem Gebäude vor, ist der Nachweis 
in der Regel getrennt mit dem jeweiligen 
Verfahren durchzuführen. Ausnahmen 
von dieser Regelung, d. h. die Möglich-
keit der Nachweisführung mit einem 
Verfahren, gelten in nachstehenden 
Fällen:

●  Liegt in einem Wohngebäude eine 
Nichtwohnnutzung vor, die sich nach 
Art der Nutzung und der gebäu-
detechnischen Ausstattung nicht 
wesentlich von der Wohnnutzung 
unterscheidet, kann das Gebäude 
insgesamt als Wohngebäude be-
handelt werden. Beispiele hierfür 
sind freiberufl iche Nutzungen, z. B. 
Versicherungsagentur, Ingenieur-
büro, Anwaltskanzlei o. ä., die in 
Wohnungen stattfi nden und für die 
keine (zusätzliche) spezielle Anlagen-
technik, wie z. B. eine Klimaanlage, 
vorgesehen ist.

INFOKASTEN: NACHWEISFÜHRUNG NACH GEBÄUDETYPEN

●  Liegt in einem Wohngebäude eine 
Nichtwohnnutzung vor, die hinsichtlich 
ihrer Nutzfl äche einen nur „unerheb-
lichen“ Anteil ausmacht (als „unerheb-
lich“ gilt eine Größenordnung von rd. 
10 %), kann das Gebäude insgesamt 
als Wohngebäude behandelt werden. 
Ein solcher Fall liegt z. B. bei einem 
Kiosk oder einem kleinen Geschäft in 
einem Wohngebäude vor.

●  Liegt in einem Nichtwohngebäude eine 
Wohnnutzung vor, die hinsichtlich ihrer 
Nutzfl äche einen nur „unerheblichen“ 
Anteil ausmacht (s. o.) – z.B. eine Haus-
meisterwohnung in einer Schule – kann 
das Gebäude insgesamt als Nichtwohn-
gebäude behandelt werden.

Wohngebäude Nichtwohngebäude

• Wohngebäude • Bürogebäude

• Wohnheime • Verwaltungsgebäude

• Altenheime • Kaufhaus, Supermarkt

• Pfl egeheime • Schule, Kindergarten

• Hotel

• Restaurant

• Werkstatt

• Theater

• Museum

• Bibliothek

• Turnhalle

Zuordnung von Gebäudetypen (exemplarische Aufl istung) zu den Kategorien „Wohngebäude“ 
und „Nichtwohngebäude“.
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Als Berechnungsverfahren zur Ermittlung 
des Jahres-Primärenergiebedarfs dienen 
für die Kategorie Wohngebäude die bislang 
eingeführten und im Nachweisverfahren 
der EnEV 2007 verwendeten Normen 
DIN V 4108-6 [4] und DIN V 4701-10 [5, 6]. 
Alternativ ist die Anwendung der DIN V 
18599 [7] möglich.

Bei Nichtwohngebäuden ergeben sich 
hinsichtlich der Anforderungsformulierung 
und des Nachweisverfahrens praktisch kei-
ne Änderungen. Die Anforderungsverschär-
fungen liegen in gleicher Größenordnung 
wie bei Wohngebäuden.

Eine Gegenüberstellung der Anforderungen 
und Nachweismethoden von EnEV 2007 
und EnEV 2009 ist für Wohngebäude in 
Tafel 1 und für Nichtwohngebäude in Ta-
fel 2 aufgenommen.

2. DIE BEDEUTUNG DES ENERGIE 
 SPARENDEN BAUENS

2.1 Allgemein
Die Notwendigkeit der Energieeinsparung 
ist heute unumstritten. Aspekte des Um-
weltschutzes und der Daseinsvorsorge 
sowie insbesondere auch die steigenden 
Energiekosten (Bild 1) sind die wesent-
lichen Gründe. Dabei kommt dem Sektor 
Gebäude eine zentrale Rolle zu, da hier 
große Einsparpotenziale ruhen und die 
erforderliche Technik erprobt vorliegt. Die 
Politik will diesen Bereich weiterhin mit 
der Energieeinsparverordnung aktivieren 
und erhofft sich weitere drastische Minde-
rungen durch deren Fortschreibung. 

Der Endenergieverbrauch der privaten 
Haushalte (Bild 2) wird im Wesentlichen 
durch den Bereich Räumwärme bestimmt 
(Bild 3). Bild 4 gibt einen Überblick über 
die Beheizungsart und die Energieträ-
gerverteilung deutscher Haushalte. Hier 
ergibt sich einerseits der Vorteil, dass gut 
erprobte Einspartechniken zur Verfügung 
stehen, andererseits weisen zahlreiche 
Energieeinsparmaßnahmen zusätzliche 
positive Aspekte neben der Energieeinspa-
rung auf. Dazu gehören die Steigerung der 
Behaglichkeit und die verbesserten Mög-
lichkeiten der Bausubstanzerhaltung.

So zeigt Bild 5 beispielhaft die raum-
seitigen Oberfl ächentemperaturen einer 
Außenwand in Abhängigkeit von deren 
wärmeschutztechnischer Ausbildung. Mit 
zunehmendem baulichen Wärmeschutz 
steigen die Oberflächentemperaturen 
während der Heizperiode deutlich an – und 
somit auch die Behaglichkeit.
  

Bild 2: Endenergieverbrauch der privaten Haushalte ohne den Verkehrsbereich [9]
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Bild 1: Entwicklung der Kosten für Strom, Gas und andere Brennstoffe. Dargestellt ist der Verbraucherpreisindex 
bezogen auf das Basisjahr 2000 [8].

Bild 3: Beheizungsart deutscher Haushalte 2006 [10]
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Bild 5: Abhängigkeit der raumseitigen Oberfl ächentemperatur einer Außenwand unter winterlichen Randbedin-
gungen vom Wärmedurchgangskoeffi zienten des Bauteils bei instationärem Heizbetrieb. Die Raum-Solltempera-
tur ist am Tag mit 22 °C und in der Nacht mit 15 °C angesetzt [11].
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Bild 4: Energieträgerverteilung deutscher Haushalte 2006 [10]
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Raum Gh
26

 [Kh/a]

Wärmeschutz-
niveau I

Wärmeschutz-
niveau II

Wärmeschutz-
niveau III

2. OG Zentralraum Ost 280 222 116

Zentralraum West 342 252 118

Eckraum Süd/Ost 686 584 335

Eckraum Süd/West 1014 888 508

DG Zentralraum Ost 318 247 127

Zentralraum West 381 280 134

Eckraum Süd/Ost 671 565 333

Eckraum Süd/West 800 671 386

Tafel 3: Übertemperaturgradstundenzahl Gh
26

 eines Bürogebäudes [12]

Daneben wirkt sich ein verbesserter 
baulicher Wärmeschutz positiv auf die 
Behaglichkeit im Sommer aus. Mit einem 
Einzahlkennwert beschrieben, gibt die 
Übertemperaturgradstundenzahl Gh26 
in Tafel 3 die Dauer der Überschreitung 
(in Stunden) multipliziert mit Intensität 
der Überschreitung einer empfundenen 
Temperatur von 26 °C (Kelvin) in den an-
gegebenen Büroräumen in Abhängigkeit 
vom Wärmeschutzniveau wieder. Das 
Wärmeschutzniveau I entspricht dabei 
den Anforderungen der Wärmeschutzver-
ordnung 1984, das Anforderungsniveau II
der Wärmeschutzverordnung 1995, das 
Anforderungsniveau III geht über die An-
forderungen der EnEV 2009 sogar noch 
hinaus. Eine kleine Übertemperaturgrad-
stundenzahl Gh26 kennzeichnet ein gutes 
sommerliches Wärmeverhalten eines 
Raumes. 

Es zeigt sich deutlich, wie mit verbes-
sertem Wärmeschutz die Behaglich-
keit auch im Sommer wächst. Die 
Wärmespeicherfähigkeit von Kalk-
sandstein wirkt sich dabei besonders 
positiv aus.

2.2 Gebäudestandards
Der Energiestandard eines Gebäudes gibt 
Auskunft über den Energiebedarf für die 
Gebäudekonditionierung des Hauses pro 
Quadratmeter Nutzfl äche und Jahr. Dabei 
kann sich die Angabe auf verschiedene 
Energieanteile und auch verschiedene 
Nutzfl ächen beziehen. Auch die nichten-
ergetische Größe CO2 wird zur Kennzeich-
nung des „energetischen“ Standards 
eines Gebäudes herangezogen.

Niedrigenergiehaus/
Energieeinsparverordnung
Eine einheitliche Defi nition eines Niedrig-
energiehaus-Standards existiert nicht. 
Die in neueren Publikationen häufi gste 
Formulierung für den Begriff verwendet die 
Zielsetzung der Unterschreitung der Anfor-
derungen gemäß EnEV 2007 um 30 %.
Mit dem über die EnEV 2009 vorgegebenen 
Anforderungsniveau, das eine Verschär-
fung der Anforderungen um rund 30 %
vorsieht, wird somit im Neubaubereich 
allgemein ein „Niedrigenergiehaus-Stan-
dard“ erzielt.

KfW-Effi zienzhaus 85, 70 und 55
(Neubau)
Das KfW-Effi zienzhaus formuliert ein An-
forderungsniveau, mit dessen Erreichung 
eine Förderung (Zuschuss oder Kredit) 
verbunden ist. Die Zahlenangabe (85, 
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70, 55) gibt an, auf welchen Prozentsatz 
bezogen auf das Anforderungsniveau der 
Energieeinsparverordnung eine Absenkung 
des Primärenergiebedarfs erfolgt. Ein 
KfW-Effi zienzhaus 70 unterschreitet bei-
spielweise die Anforderungen der jeweils 
gültigen Energieeinsparverordnung um 
30 %.

Passivhaus 
Die Projektierung und Kennzeichnung des 
Passivhauses erfolgt nach einem Nach-
weisverfahren des Passivhaus-Instituts 
(PHPP) und bezieht zusätzlich zur EnEV für 
Wohngebäude den Haushaltsstrom mit in 
die Berechnung ein. 

Der Jahres- Heizwärmebedarf darf 15 kWh/
(m2·a) (Bezug beheizte Wohnfl äche ohne 
Balkon) nicht überschreiten. Der Ener-
giekennwert Primärenergie darf max. 
120 kWh/(m2·a) inklusive Haushaltsstrom 
betragen. Es werden Anforderungen an 
die wärmeschutztechnische Qualität 
der Gebäudehülle, die Luftdichtheit des 
Gebäudes und die Qualität der Lüftungs-
anlage gestellt.

Nullenergiehaus (Netto-Nullenergiehaus)/
Plusenergiehaus
Nullenergiehaus und Plusenergiehaus 
bauen auf dem Standard von Gebäuden 
mit geringem Energiebedarf (z. B. KfW-
Effi zienzhaus oder Passivhaus) auf. Die 
Nutzung von Solarenergie – Strom einer 
Photovoltaikanlage oder thermische 
Solarenergie zur Warmwasserbereitung 
und Heizungsunterstützung – deckt den 
Energiebedarf bzw. führt zu einem Ener-
gieüberschuss.

Mit dem Zusatz „Netto“ soll verdeutlicht 
werden, dass die Energiebilanz über das 
Jahr gesehen neutral sein muss. Ein Net-
to-Nullenergiehaus ist somit kein energie-
autarkes Haus, sondern es ist eine An-
kopplung an das Stromnetz vorhanden.

Nullemissionshaus
(Netto-Nullemissionshaus)
Das Nullemissionshaus – konkreter gesagt 
das Null-CO2-Emissionshaus – weist über 
das Jahr gesehen eine ausgeglichene CO2-
Bilanz auf. Die ausgeglichene Bilanz wird 
durch Gutschriften aus eigener Stromer-
zeugung (Photovoltaik, Kraft-Wärmekopp-
lung, Kleinwindräder) erreicht. Es existie-
ren auch Ansätze, die eine umfassendere 
Bilanzgrenze, z. B. Gebäudegruppen oder 
Siedlungen betrachten.

Je nach verwendetem Energieträger für die 
Wärmeversorgung (z. B. Holzpellets oder 
Fernwärme aus erneuerbaren Energien) 
kann ein Nullemissionshaus durchaus 
einen recht hohen Energiebedarf aufwei-
sen!  

3. EINFLUSSGRÖSSEN AUF DEN PRIMÄR-
ENERGIEBEDARF VON WOHNGEBÄUDEN

Am Beispiel eines Einfamilienhauses 
wird aufgezeigt, wie sich unterschiedliche 
bauliche, anlagentechnische und nut-
zungsbedingte Einfl üsse auf die Höhe des 
Jahres-Primärenergiebedarfs auswirken. 
Die Berechnungen erfolgen auf Basis von 
DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10.

In Tafel 4 sind Varianten der verschie-
denen Einflussgrößen dargestellt. Der 
Ausgangsfall entspricht dem Referenzge-
bäude der Energieeinsparverordnung und 
verursacht einen Primärenergiebedarf von 
86,1 kWh/(m2·a).

3.1 Bauliche Einfl üsse
Wird der bauliche Wärmeschutz gemäß 
den Zahlenwerten in Tafel 4 verbessert, 
ergibt sich eine Bedarfsreduktion um ca. 
11 kWh/(m2·a). Eine Ausführung des bau-
lichen Wärmeschutzes, die dem Höchst-
wert des spezifi schen Transmissionswär-
meverlusts nach EnEV 2009 entspricht, 
führt zu einer Erhöhung des Primärener-
giebedarfs um ca. 7 kWh/(m2·a).

Mit der Umsetzung optimierter Anschluss-
details können Wärmebrückenverluste 
reduziert werden. Aus einem Wärme-
brückenkorrekturwert �UWB = 0 W/(m2·K) 
resultiert der Jahres-Primärenergiebedarf 
von rd. 76,4 kWh/(m2·a). Infolge schlech-
ter Wärmebrückenausführungen (�UWB = 
0,10 W/(m2·K)) steigt der zuletzt genannte 
Wert um ca. 20 kWh/(m2·a) an.

Wird eine ausreichende Gebäudedicht-
heit, die nach DIN 4108-7 [13] gefordert 
ist, nicht erreicht, ergibt sich mit einem 
Luftwechsel von n = 0,7 h-1 ein Jahres-
Primärenergiebedarf von 92 kWh/(m2·a). 
In diesem Fall ist keine Abluftanlage be-
rücksichtigt.
  
Der Einfl uss der Bauweise (schwer/leicht), 
ausgedrückt durch die Wärmespeicherfä-
higkeit, liegt bei Berücksichtigung von sie-
ben Stunden Nachtabschaltung bei etwa 
3 % zu Gunsten der schweren Bauweise 
(pauschale Ansätze gem. DIN V 4108-6). 

3.2 Anlagentechnische Einfl üsse
Beim Einsatz eines Niedertemperatur-Heiz-
systems ergibt sich aufgrund der größeren 
Erzeuger-Aufwandszahl eine Erhöhung des 
Jahres-Primärenergiebedarfs gegenüber 
dem Ausgangsfall von ca. 8 kWh/(m2·a). 
Werden die Rohrleitungen nicht wie im 
Ausgangsfall im beheizten, sondern 
im nicht beheizten Bereich geführ t, 
liegt der Jahres-Primärenergiebedarf bei
92,2 kWh/(m2·a).

Eine Reduktion des Primärenergiebedarfs 
um ca. 12 kWh/(m2·a) wird erreicht, wenn 
eine Lüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung (Wärmerückgewinnungsgrad  
80 %) anstelle der reinen Abluftanlage 
vorgesehen ist.

3.3 Nutzungsbedingte Einfl üsse
Die Energieeinsparverordnung setzt als 
mittlere Raumlufttemperatur einen Wert 
von 19 °C an. Hierbei ist die räumliche 
Teilbeheizung berücksichtigt, d. h. es wird 
davon ausgegangen, dass nicht alle Räu-
me eines Gebäudes auf normale Raum-
lufttemperaturen beheizt werden. Setzt 
man bei der Berechnung eine Raumluft-
temperatur von durchschnittlich 17 °C an, 
liegt der Jahres-Primärenergiebedarf bei
73,1 kWh/(m2·a). Bei einer erhöhten 
Raumlufttemperatur von 21 °C erhöht sich 
der Bedarf im Vergleich zum Ausgangsfall 
um ca. 14 kWh/(m2·a).

Wird gegenüber dem Ausgangsfall 
keine Nachtabschaltung betrieben, 
entsteht ein Mehrbedarf von ca. 5 %.

Die Berücksichtigung standortspezifi scher 
Klimadaten führt für Freiburg, dem Refe-
renzort für die Region 12 gemäß DIN V
4108-6 [4] zu einer Reduktion des 
Jahres-Primärenergiebedarfs von ca.
17 kWh/(m2·a). Unter Zugrundelegung 
der Klimadaten des Referenzortes für 
die Region 10 (Hof) nimmt der Bedarf auf
99,9 kWh/(m2·a) zu.

Verbesserungen des baulichen Wär-
meschutzes und die Optimierung der 
Detailanschlüsse (Wärmebrücken) 
führen zu einem geringeren Jahres-
Primärenergiebedarf.
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Tafel 4: Jahres-Primärenergiebedarf eines Einfamilienhauses bei Variation unterschiedlicher Einfl ussgrößen

Ausgangsfall (Referenzausführung gemäß EnEV 2009):
baulicher Wärmeschutz: U

AW = 0,28 W/(m2·K); U
D = 0,20 W/(m2·K); 

U
G = 0,35 W/(m2·K); U

W = 1,30 W/(m2·K); g = 0,60
Wärmebrückenkorrekturwert �UWB = 0,05 W/(m²•K); 
Luftwechselrate n = 0,55 h-1

(Gebäude dichtheitsgeprüft, Abluftanlage)

schwere Bauart
Brennwertsystem mit zentraler Warmwasserbereitung und Solaranlage,
Verteilung im beheizten Bereich
Raumtemperatur 19 °C; mit Nachtabschaltung; Referenzstandort
Berechnung nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Q
p
 [kWh/(m2·a)]

Ausgangsfall 86,1

bauliche Einfl üsse

Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes
U

AW
 = 0,26 W/(m2·K); U

D
 = 0,18 W/(m2·K); 

U
W
 = 0,9 W/(m2·K)

75,1

Verschlechterung des baulichen Wärmeschutzes
U

AW
 = 0,30 W/(m2·K); U

D
 = 0,25 W/(m2·K);

U
W
 = 1,40 W/(m2·K)

93,3

Wärmebrücken �UWB = 0,00 W/(m2·K) 76,4

Wärmebrücken �UWB = 0,10 W/(m2·K) 95,9

Luftwechselrate n = 0,7 h-1 
(Gebäude nicht dichtheitsgeprüft, keine Abluftanlage)

92,0

leichte Bauart 88,4

anlagentechnische Einfl üsse

Niedertemperatursystem mit zentraler Warmwasser-
bereitung, Verteilung im beheizten Bereich

94,0

Brennwertsystem, Verteilung im unbeheizten Bereich 92,2

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 74,2

nutzungsbedingte Einfl üsse

mittlere Raumtemperatur 17 °C 73,1

mittlere Raumtemperatur 21 °C 100,2

ohne Nachtabschaltung 90,3

Standort: Freiburg 69,2

Standort: Hof 99,9

Jahres-Primärenergiebedarf [kWh/(m2·a)]

0 25 50 75 100 125 150

100 %

87 %

108 %

89 %

111 %

107 %

103 %

109 %

107 %

86 %

85 %

116 %

105 %

80 %

116 %
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4. DIE EnEV FÜR WOHNGEBÄUDE

4.1 Einführung
Im Rahmen der EnEV 2009 werden für 
Wohngebäude Anforderungen an die 
Größen Jahres-Primärenergiebedarf und 
spezifi scher Transmissionswärmeverlust 
gestellt. Dies sind die aus der EnEV 2007 
bekannten Anforderungsgrößen. Sowohl 
bezüglich der Höhe der Anforderungen, der 
Ermittlung der maximal zulässigen Werte 
und des Nachweisverfahrens haben sich 
Änderungen ergeben.

●  Anforderungswerte des Jahres-Primär-
energiebedarfs: 

  Die Anforderungswerte des Jahres-
Primärenergiebedarfs liegen um rund 
30 % unterhalb der Werte der EnEV 
2007. Diese verschärften Anforde-
rungen werden nicht mehr wie bislang 
in Abhängigkeit vom A/V

e
-Verhältnis 

gebildet, sondern vielmehr über ein so-
genanntes Referenzgebäudeverfahren 
ermittelt.

●  Anforderungswerte des spezifi schen 
Transmissionswärmeverlustes:

  Die Anforderungen an den spezifi schen 
Transmissionswärmeverlust werden 
nicht mehr wie bislang in Abhängigkeit 
vom A/V

e
-Verhältnis gebildet, sondern 

werden anhand des Gebäudetyps 
vorgegeben. Die einzuhaltenden An-
forderungswerte sind gegenüber der 
EnEV 2007 um rund 15 % verschärft.

●  Berücksichtigung einer Raumluftküh-
lung: 

  Abhängig von der Effi zienz der einge-
setzten Kühltechnik wird der vorhande-
ne Jahresprimärenergiebedarf mit Wer-
ten zwischen 2,7 und 18,9 W/(m2·a) 
erhöht. Eine Erhöhung des zulässigen 
Jahr esprimärenergiebedarfs wie in der 
EnEV 2007 ist nicht mehr vorgese-
hen.

● Nachweisverfahren:
  Der rechnerische Nachweis auf Basis 

der Heizperiodenbilanz (vereinfachtes 
Verfahren) ist in der EnEV 2009 nicht 
mehr vorgesehen. Als Berechnungs-
verfahren für den Nachweis sind DIN V 
4108-6 in Verbindung mit DIN V 4701-10 
oder alternativ DIN V 18599 heranzu-
ziehen. 

Neben den Anforderungen der EnEV 
2009 ist seit dem 1. Januar 2009 das 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG) einzuhalten.

Wesentliche praktische Konsequenzen der 
bisherigen und der Energieeinsparverord-
nung 2009 sind, dass in einem frühen 
Stadium die Abstimmung zwischen den 
Planern des baulichen Wärmeschutzes 
und der Anlagentechnik erfolgt. Über 
„Bonusanreize“, die eine gute Detail-
planung – und natürlich auch eine gute 
Detailausführung – belohnen, wird eine 
verbesserte Qualität der Baukonstruktion 
und der Gebäude erreicht. Darüber hinaus 
wird im Nachweisverfahren der EnEV die 
Effizienz einer guten Gebäudeanlagen-
technik deutlich herausgestellt, und es 
resultieren auch Anreize für den Einsatz 
optimierter Heizungs- und Warmwasser-
bereitungssysteme.

4.2 Begriffe
4.2.1 Heizwärmebedarf 
(auch: Nutzwärmebedarf)
Die Wärmemenge, die dem Raum bzw. dem 
Gebäude vom Heizsystem (Heizkörper) zur 
Verfügung gestellt werden muss, um die 
entsprechende Raumtemperatur aufrecht 
zu erhalten.

Die Größe wird durch die Bilanzierung 
von Wärmeverlusten (Transmission und 
Lüftung) und Wärmegewinnen (solare und 
interne) ermittelt und kennzeichnet – unter 
Berücksichtigung defi nierter Nutzungsbe-
dingungen – die wärmeschutztechnische 
Qualität der Gebäudehülle.
 
4.2.2 Heizenergiebedarf (auch: End-
energiebedarf für das Heizsystem)
Energiemenge, die für die Gebäudebehei-
zung unter Berücksichtigung des Heizwär-
mebedarfs und der Verluste des Heizungs-
systems aufgebracht werden muss.

Verluste des Heizungssystems treten 
bei der Wärmeübergabe, der Wärmever-
teilung, der Wärmespeicherung und der 
Wärmeerzeugung auf. Diese Verluste 
werden in einer Anlagenaufwandszahl zu-
sammengefasst. Eine kleine Aufwandszahl 
kennzeichnet ein energetisch günstiges 
Heizungssystem. 

4.2.3 Endenergiebedarf
Energiemenge, die für die Gebäude-
beheizung unter Berücksichtigung des 
Heizwärmebedarfs und der Verluste des 
Heizungssystems sowie des Warmwasser-
wärmebedarfs und der Verluste des Warm-
wasserbereitungssystems aufgebracht 
werden muss. 

Die Endenergie bezieht die für den Betrieb 
der Anlagentechnik (Pumpen, Regelung 
usw.) benötigte Hilfsenergie mit ein.
  

Die Endenergie wird an der „Schnittstelle“ 
Gebäudehülle übergeben und stellt somit 
die Energiemenge dar, die vom Verbraucher 
bezahlt werden muss.

4.2.4 Primärenergiebedarf
Energiemenge, die zur Deckung des Endener-
giebedarfs benötigt wird – unter Berücksich-
tigung der zusätzlichen Energiemenge, die 
durch vorgelagerte Prozessketten außerhalb 
der Systemgrenze „Gebäude“ entsteht. 

Zusätzlicher Energieaufwand entsteht bei 
der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung 
der jeweils eingesetzten Brennstoffe.

Die Primärenergie kann als Beurteilungs-
größe für ökologische Kriterien, wie z. B. 
CO2-Emission, herangezogen werden, da 
der gesamte Energieaufwand für die Ge-
bäudebeheizung einbezogen wird.

4.3 Haupt-Anforderungsgröße Primär-
energiebedarf
Bei Wohngebäuden wird unter Berück-
sichtigung des Heizwärmebedarfs und 
des Warmwasserwärmebedarfs sowie 
der Einbeziehung der Anlagentechnik für 
Heizung und Warmwasserbereitung der 
Endenergiebedarf ausgewiesen. Diese 
Größe kann mit dem tatsächlichen Ener-
gieverbrauch verglichen werden. Sie stellt 
somit eine Kennzeichnung für die energe-
tische Qualität des Gebäudes dar.

Über diese für den Endverbraucher in-
teressante Kenngröße hinaus wird die 
eigentliche Anforderung der EnEV an einen 
zulässigen Primärenergiebedarf gestellt. 
Dieser berücksichtigt auch die Verluste, 
die bei Erzeugung und Transport eines 
 Energieträgers entstehen. Die Einfl ussgrö-
ßen auf die Bilanzierung des Jahres-Primär-
energiebedarfs sind in Bild 6 dargestellt.

4.4 Übersicht über Anforderungen
4.4.1 Neu zu errichtende Wohngebäude

●  fl ächenbezogener Primärenergiebedarf

●  hüllfl ächenbezogener Transmissions-
wärmeverlust

● sommerlicher Wärmeschutz

●  dauerhafte Luftundurchlässigkeit der 
Gebäudehülle

●  Sicherstellung eines Mindestluftwech-
sels

●  Verringerung von Wärmebrückenein-
fl üssen

●  Berücksichtigung von Wärmebrücken 
im Rechenverfahren 
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Endenergie Primärenergie

Nutzung Transport Umwandlung Gewinnung
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4.4.2 Wohngebäude- und Anlagenbestand

●  Änderung, Ersatz und Erneuerung von 
Außenbauteilen: Begrenzung des Wär-
medurchgangskoeffi zienten;

 alternativ: 
  Q

p,max,Bestand
 = 1,4 · Q

p,max,Neubau

●  Erweiterung um mehr als 10 m² zusam-
menhängende Nutzfl äche: Anforderung 
wie bei Neubauten

●  Austausch von Heizkesseln: Nachrüst-
fristen

●  Dämmung von Rohrleitungen und Ar-
maturen: Nachrüstfristen

●  Regelungstechnik: Steuerung des Heiz-
kessels und Raumtemperaturregelung

●  Dämmung von obersten Geschoss-
decken: Nachrüstfristen

4.4.3 Anlagentechnik

●  Anforderungen an die Anlagentechnik 
Neubau: CE-Kennzeichnung

●  Qualität der einzubauenden Anlagen-
technik Bestand: Niedertemperatur 
oder Brennwertkessel

●  Regelungstechnik: Steuerung des Heiz-
kessels und Raumtemperaturregelung

●  Umwälzpumpen in Heizanlagen mit 
mehr als 25 kW Nennleistung: selbst-
tätige stufenweise Steuerung 

●  Dämmung von Rohrleitungen und Ar-
maturen: Vorgabe von Mindestdämm-
dicken

Bild 6: Schematische Darstellung der Einflussgrößen auf die Bilanzierung des Primärenergiebedarfs
(Q

h
 Heizwärmebedarf; Q

w
 Warmwasserwärmebedarf; H

T
 Transmissionswärmeverlust; H

V
 Lüftungswärmeverlust; 

Q
s
 solare Wärmegewinne; Q

i
 interne Wärmegewinne)

4.5 Gegenüberstellung der Berechnungs-
verfahren
Für das Nachweisverfahren der EnEV 
2009 können alternativ DIN V 4108-6/
DIN V 4701-10 oder DIN V 18599 ver-
wendet werden. Der Vergleichbarkeit der 
Berechnungsergebnisse beider Verfahren 
sind Grenzen gesetzt. Zwar basiert die 
Wärmebilanz beider Ansätze auf einer 
monatlichen Betrachtung, darüber hinaus 
sind jedoch in allen Prozessbereichen 
verschiedene Änderungen/Neuerungen im 
Ansatz der DIN V 18599 zu fi nden. In der 
Regel handelt es sich hierbei jedoch nicht 
um völlige Neudefi nitionen von Ansätzen, 
sondern eher um Verschiebungen von 
Bilanzanteilen. Unabhängig von den Ab-
weichungen bieten beide Verfahren für sich 
genommen innerhalb ihrer Bilanzgrenzen 
plausible Ergebnisse.

Hinsichtlich der Berechnung des Heiz-
wärmebedarfs erfolgt eine wesentliche 
Neuerung infolge der schrittweise er-
folgenden Bilanzierung (Iteration) der 
internen Wärmeeinträge. Die Wärme-
einträge (solar, intern, Anlagentechnik) 
werden im Verfahren der DIN V 4108-6 
vereinfacht pauschal angenommen und 
sind in einem Wert zusammengefasst. 
Im Ansatz der DIN V 18599 erfolgt die 
explizite Berechnung des Energiebedarfs 
für Beleuchtung (bei Nichtwohngebäuden) 
und der Wärmeabgabe von anlagentech-
nischen Komponenten, letztere in der 
Regel abhängig von den Umgebungstem-
peraturen. Diese berechneten Größen 
gehen nachfolgend schrittweise in die 
Bedarfsermittlung ein. 

Eine Gegenüberstellung weiterer Unter-
schiede in den Berechnungsverfahren ist 
in Tafel 5 aufgeführt.

Tafel 5: Gegenüberstellung der Berechnungs-
verfahren

DIN V 4108 /
DIN V 4701

DIN V 18599

Monatsbilanzver-
fahren (baulich)

Monatsbilanzver-
fahren (baulich und
anlagentechnisch)

„Trennung der Gewer-
ke“ Q

h
 und e

p

Keine Trennung

Nutzenergie Trink-
warmwasser pauschal 
(12,5 kWh/(m2·a))

Nutzenergie Trink-
warmwasser nach 
Nutzung (EFH und 
MFH) differenziert
(12 und 16 kWh/
(m2·a))

Interne Wärme-
einträge pauschal 
(5 W/m2)

Nutzenergie Trink-
warmwasser nach 
Nutzung (EFH und 
MFH) differenziert 
(2,1 und 4,2 W/m2)

Heizwertbezug Brennwertbezug

Bestandsanlagen in 
anderen Normentei-
len/Publicly Available 
Specifi cation

Bestandsanlagen 
integriert

4.6 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
Seit dem 1. Januar 2009 muss bei Ge-
bäuden, die unter den Anwendungsbereich 
des Gesetzes fallen – das sind praktisch 
alle Gebäude, für die auch Anforderungen 
gemäß Energieeinsparverordnung gelten 
– der Wärmeenergiebedarf anteilig mit 
erneuerbaren Energien gedeckt werden. 
Der Wärmeenergiebedarf stellt die Ener-
giemenge (ohne Hilfsenergie) dar, die 
vom Wärmeerzeuger zu Heizzwecken und 
zur Warmwasserbereitung bereitgestellt 
werden muss (Bild 7). Im Falle der Gebäu-
dekühlung zählt auch die Energiemenge für 
Kühlzwecke dazu.

Bei Verwendung fester Biomasse (z. B. 
Holzpellets oder Holzhackschnitzel), 
Erdwärme oder Umweltwärme (z. B. unter 
Einsatz von Wärmepumpen) muss der 
Wärmeenergiebedarf zu mindestens 50 %
daraus gedeckt werden. Zusätzlich gel-
ten bestimmte Anforderungen an die 
technischen Komponenten, wie z. B. 
Jahresarbeitszahlen von Wärmepumpen. 
Eine Deckung des Wärmeenergiebedarfs 
zu mindestens 30 % ist bei Einsatz 
von Biogas erforderlich. Wird solare 
Strahlungsenergie genutzt, beträgt der 
Deckungsanteil am Wärmeenergiebedarf 
mindestens 15 %.

Eine Pauschalisierung sieht das Gesetz 
vor, wenn die Warmwasserbereitung durch 
eine Solaranlage unterstützt wird. Bei 
Ein- und Zweifamilienhäusern müssen
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4 m2 Kollektorfl äche pro 100 m2 beheizter 
Nutzfl äche (gem. EnEV) installiert werden. 
Bei größeren Gebäuden sind es 3 m2 pro 
100 m2 beheizter Nutzfl äche. 

Diese Maßnahmen können auch kombi-
niert werden (z. B. 25 % über eine Wär-
mepumpe und 15 % über Nutzung von 
Biogas).

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, 
Ersatzmaßnahmen zu ergreifen. Hierzu 
zählen die Nutzung von Abwärme, bei-
spielsweise aus Produktionsprozessen, 
oder die Nutzung von Wärme aus Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen mit einem 
Deckungsanteil des Wärmeenergiebedarfs 
von mind. 50 % sowie der Anschluss an 
ein Netz der Nah- oder Fernwärmeversor-
gung, das auf Basis erneuerbarer Energien 
über Kraft-Wärme-Kopplung oder Abwärme 
betrieben wird. Auch mit verbessertem 
Wärmeschutz, der zu einer Unterscheitung 
der (jeweils gültigen) EnEV-Anforderungen 
um mindestens 15 % führt, werden die 
Anforderungen des Gesetzes im Sinne 
einer Ersatzmaßnahme erfüllt.

Wer weder erneuerbare Energien nutzen 
noch Ersatzmaßnahmen ergreifen kann, 
ist von der Nutzungspfl icht befreit. Füh-
ren Maßnahmen im Einzelfall zu einer 
unbilligen Härte, kann die zuständige 
Landesbehörde eine Befreiung von der 
Nutzungspfl icht gewähren. 

 

Übergabe Verteilung

Verteilung
Zirkulations- und 
Stichleitungen

Speicherung Erzeugung

Übergabe

Wärmeenergiebedarf

Speicherung Erzeugung

Bild 7: Defi nition des Wärmeenergiebedarfs für Heizung und Warmwasserbereitung. Im Falle der Gebäude kühlung 
ist der dazu erforderliche Energieanteil zusätzlich einzubeziehen.

Grundsätzlich muss das Gesetz seit In-
krafttreten am 1. Januar 2009 beachtet 
werden. Die Anforderung gilt nicht für 
Vorhaben, bei denen der Bauantrag vor die-
sem Datum gestellt oder die Bauanzeige 
vorher erstattet wurde. Gleiches gilt für die 
nicht genehmigungsbedürftige Errichtung 
eines Gebäudes, wenn die erforderliche 
Kenntnisgabe vor dem 1. Januar 2009 
erfolgt ist bzw. bei verfahrensfreien Vor-
haben, wenn mit der Ausführung vor dem 
1. Januar 2009 begonnen werden durfte 
oder rechtmäßig begonnen wurde. 

5. ANFORDERUNGEN FÜR
WOHNGEBÄUDE

5.1 Jahres-Primärenergiebedarf und 
 spezifi scher Transmissionswärmeverlust
Die wesentlichen Anforderungen der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) werden bei 
Wohngebäuden über den Jahres-Primär-
energiebedarf formuliert. Zusätzlich wird 
eine Anforderung an den spezifi schen, auf 
die Wärme übertragende Umfassungsfl ä-
che bezogenen Transmissionswärmever-
lust (mittlerer Wärmedurchgangskoeffi zi-
ent) gestellt. 

Mit der Energieeinsparverordnung 2009 
wird für Wohngebäude ein neues Anfor-
derungsmodell eingeführt. Die Vorgabe 
einer Referenzbautechnik in Verbindung 
mit einer Referenzanlagentechnik führt 
zu einem Referenzgebäude, aus dem der 

maximal zulässige Jahres-Primärenergie-
bedarf eines Gebäudes resultiert.

Die Formulierung der Anforderungen über 
das Referenzgebäudeverfahren geschieht 
wie folgt: Unter Zugrundelegung der ge-
planten Gebäudegeometrie (Gebäudevolu-
men und Hüllfl äche), der geplanten Gebäu-
deausrichtung und der Fenstergrößen wird 
die Gebäudehülle mit einer bestimmten 
Ausführung des baulichen Wärmeschutzes 
und mit einer bestimmten vorgegebenen 
Anlagentechnik ausgestattet. Berechnet 
man den Jahres-Primärenergiebedarf 
dieses Referenzgebäudes, so resultiert ein 
spezifi scher Anforderungswert – der maxi-
mal zulässige Jahres-Primärenergiebedarf. 
Dieser zulässige Jahres-Primärenergiebe-
darf ist von dem tatsächlich zu errichten-
den Gebäude mit der tatsächlich geplanten 
baulichen Ausführung und der tatsächlich 
geplanten Anlagentechnik einzuhalten bzw. 
zu unterschreiten. Die bauliche Ausführung 
des Referenzgebäudes „Wohngebäude“ ist 
in Tafel 6 aufgeführt. Eine grafi sche Dar-
stellung aller wesentlichen Komponenten 
des Referenzgebäudes – auch die anlagen-
technischen Elemente – zeigt Bild 8.

Zusätzlich zu den genannten Anforde-
rungen an den Jahres-Primärenergiebedarf 
Q

p
 wird der spezifische Transmissions-

wärmeverlust H
T
‘ begrenzt. Diese Größe, 

die eine Mindestqualität des baulichen 
Wärmeschutzes sicherstellen soll, wird 
abhängig von Gebäudetyp und -größe 
vorgegeben (Tafel 7).

5.2 Sommerlicher Wärmeschutz
Damit zu Wohn- und ähnlichen Zwecken 
dienende Gebäude im Sommer möglichst 
ohne Anlagentechnik zur Kühlung aus-
kommen und zumutbare Temperaturen 
nur selten überschritten werden, darf der 
raumbezogene Sonneneintragskennwert 
gemäß DIN 4108-2 [14] den Höchstwert 
S

zul
 nicht überschreiten. Liegt der Fens-

terfl ächenanteil unter den in Tafel 8 an-
gegebenen Grenzen, so gilt der Nachweis 
als erfüllt.
 

Bei Wohngebäuden sowie wohnähn-
lich genutzten Gebäuden ist davon 
auszugehen, dass bei Ausführung der 
Außen- und Innenwände in Mauerwerk 
aus Steinen der Rohdichteklasse ≥ 1,8 
sowie Stahlbetondecken eine schwere 
Bauart vorliegt.

Eine innenseitige wärmeschutztechnische 
Bekleidung der massiven Wände und De-
cken darf dabei nicht vorliegen.
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Tafel 6: Bauliche Ausführung des Referenzgebäudes „Wohngebäude“ gemäß EnEV 2009

Zeile Bauteil/System Referenzausführung bzw. Wert (Maßeinheit)

1.1
Außenwand, Geschossdecke gegen 
Außenluft

U = 0,28 W/(m2·K)

1.2
Außenwand gegen Erdreich, Bodenplat-
te, Wände und Decken zu unbeheizten 
Räumen (außer solche nach Zeile 1.1)

U = 0,35 W/(m2·K)

1.3
Dach, oberste Geschossdecke, Wände 
zu Abseiten

U = 0,20 W/(m2·K)

1.4 Fenster, Fenstertüren U = 1,30 W/(m2·K); g = 0,60
1.5 Dachfl ächenfenster U = 1,40 W/(m2·K); g = 0,60
1.6 Lichtkuppeln U = 2,70 W/(m2·K); g = 0,64
1.7 Außentüren U = 1,80 W/(m2·K)

2
Wärmebrückenzuschlag 
(Bauteile nach 1.1 bis 1.7)

ΔUWB = 0,05 W/(m2·K)

3 Luftdichtheit der Gebäudehülle

Bei Berechnung nach
●  DIN V 4108-6:2003-06: mit Dichtheits-

prüfung
● DIN V 18599-2: 2007-02: nach Kategorie I

Dach
U

ref
 = 0,20 W/(m2K)

Fenster
U

ref
 = 1,30 W/(m2K)

g
ref

 = 0,6 Solarkollektor-
Unterstützung
Warmwasserbedarf

Abluftanlage

Heizung und
Warmwasser
Ref. Brennwerttechnik
55/45 °C

Außenwand
U

ref
 = 0,28 W/(m2K)

Kellerwand
U

ref
 = 0,35 W/(m2K)

Tür
U

ref
 = 1,80 W/(m2K)

Bodenplatte/Kellerdecke
U

ref
 = 0,35 W/(m2K)

Wärmebrücken
�U

WB
 = 0,05 W/(m2K)

Bild 8: Referenzausführung für Wohngebäude (schematische Darstellung der wesentlichen Komponenten)

Tafel 7: Höchstwerte des spezifi schen, auf die Wärme übertragende Umfassungsfl äche bezoge-
nen Transmissionswärmeverlusts gemäß EnEV 2009

Zeile Gebäudetyp
Höchstwert des spezifi schen Transmissions-

wärmeverlusts
1 Freistehendes 

Wohngebäude 
mit A

N
 � 350 m² �‘T = 0,40 W/(m2·K)

mit A
N
 > 350 m² �‘T = 0,50 W/(m2·K)

2 Einseitig angebautes Wohngebäude 
(z. B. Reihenendhaus)

�‘T = 0,45 W/(m2·K)

3 alle anderen Wohngebäude 
(z. B. Reihenmittelhaus)

�‘T = 0,65 W/(m2·K)

4 Erweiterungen und Ausbauten von 
Wohngebäuden gemäß § 9 Abs. 5 

�‘T = 0,65 W/(m2·K)

Tafel 8: Zulässige Werte des grundfl ächenbezogenen Fensterfl ächenanteils, unterhalb dessen auf 
einen sommerlichen Wärmeschutznachweis verzichtet werden kann [14] 

Neigung der Fenster gegenüber der 
Horizontalen

Orientierung der Fenster1) Fensterfl ächen-
anteil, f [%]2)

über 60° bis 90° Nord-West- über Süd- bis Nord-Ost 10
alle anderen Nordorientierungen 15

von 0° bis 60° alle Orientierungen 7
ANMERKUNG: Den angegebenen Fen ster fl ä chen an tei len liegen Klimawerte der Region B nach DIN V 4108-6 
zugrunde.
1)  Sind beim betrachteten Raum mehrere Orientierungen mit Fenstern vorhanden, ist der kleinere Grenzwert 

für f
AG

 bestimmend.
2)  Der Fensterfl ächenanteil f ergibt sich aus dem Verhältnis der Fensterfl äche (lichte Roh bau ma ße) zu der 

Grundfl äche des betrachteten Raumes oder der Raumgruppe. Sind beim betrachteten Raum bzw. der 
Raumgruppe mehrere Fassaden oder z. B. Erker vorhanden, ist f

AG
 aus der Summe aller Fensterfl ächen zur 

Grundfl äche zu berechnen.

5.2.1 Bestimmung des Sonneneintrags-
kennwerts
Für den bezüglich sommerlicher Überhit-
zung zu untersuchenden Raum oder die 
Raumgruppe ist der Sonneneintragskenn-
wert S zu ermitteln.

Σj  (Aw,j  · gtotal,j )

AG

S =

mit
A

W
 [m2]  Fensterfl äche, lichte Rohbau-

maße 
A

G
 [m2]  Grundfl äche des Raumes oder 

Raumbereiches, lich te Raum-
maße

g
total

 [-]  Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Ver gla sung, einschließlich 
Sonnenschutz

Der Gesamtenergiedurchlassgrad der Ver-
glasung g

total
, einschließlich Sonnenschutz, 

kann vereinfacht berechnet werden. Ge-
nauere Verfahren sind in DIN V 4108-6 
angegeben.

g
total

 = g · F
C

mit
g [-]  Gesamtenergiedurchlassgrad 

der Ver gla sung nach DIN EN 410 
[15]

F
C
 [-]  Abminderungsfaktor für Son nen-

schutzvorrichtungen nach der 
unteren Ta fel bzw. nach Prüf-
zeugnis

5.2.2 Höchstwert des Sonneneintrags-
kennwerts 
Der Sonneneintragskennwert S darf den 
Höchstwert S

zul
 nicht überschreiten, d.h.:

S � Szul

Der Höchstwert S
zul

 wird als Summe der an-
teiligen Sonneneintragskennwerte in DIN V 
4108-2 nach dem Bonus-Malus-Prinzip er-
mittelt. Hierbei fi nden die Klimaregion, die 
Bauart, eine ggf. mögliche Nachtlüftung, 
eine ggf. vorhandene Sonnenschutzvergla-
sung und die Einbausituation des Fensters 
Berücksichtigung. 

5.2.3 Bauart 
Ohne Nachweis der wirksamen Wärme-
speicherfähigkeit ist die Bauart als „leicht“ 
einzustufen. Bei Wohngebäuden sowie 
wohnähnlich genutzten Gebäuden ist da-
von auszugehen, dass bei Ausführung der 
Außen- und Innenwände in Mauerwerk aus 
Steinen der Rohdichteklasse ≥ 1,8 sowie 
Stahlbetondecken eine schwere Bauart 
vorliegt. Eine innenseitige wärmeschutz-
technische Bekleidung der massiven Wän-
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Tafel 9: Anhaltswerte für Abminderungsfaktoren F
c
 von fest installierten Sonnenschutzvorrich-

tungen; Auszug aus [19] 

Beschaffenheit der Sonnenschutzvorrichtung Abminderungsfaktor F
c

Ohne Sonnenschutzvorrichtung 1,0

Innen liegend und zwischen den Scheiben liegend –
weiß oder refl ektierende Oberfl äche mit geringer Transparenz 

0,75

Außen liegend – Drehbare Lamellen, hinterlüftet 0,25

Außen liegend – Jalousien, allgemein 0,40

Außen liegend – Rollläden, Fensterläden 0,30

de und Decken darf dabei nicht vorliegen. 
Bei Ausführungen von Mauerwerk mit 
geringerer Rohdichteklasse ist in der Regel 
von einer mittleren Bauart auszugehen. 

Ein einfaches, kostenfreies Programm 
zum Nachweis des sommerlichen 
Wärmeschutzes steht auf der KS-
Homepage zum Download bereit.

5.3 Gebäudebestand
Bei bestehenden Gebäuden sieht die 
EnEV vor: 

●  Anforderungen bei baulichen Verände-
rungen an bestehenden Gebäuden,

●  anlagentechnische und bauliche Nach-
rüstungsverpfl ichtungen sowie

●  Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der 
energetischen Qualität.

Bei Änderungen von bestehenden Gebäu-
den greifen die Anforderungen, wenn der 
erstmalige Einbau, der Ersatz oder die 
Erneuerung einzelner Bauteile einen Anteil 
von 10 % der gesamten jeweiligen Bauteil-
fl äche des Gebäudes übersteigt. Es dürfen 
die in Tafel 10 aufgeführten maximalen 
Wärmedurchgangskoeffi zienten nicht über-
schritten werden. Der Wärmedurchgangs-
koeffi zient für das erneuerte Bauteil kann 
dabei unter Berücksichtigung vorhandener 
Bauteilschichten ermittelt werden. Die An-
forderungen gelten auch als erfüllt, wenn 
für das gesamte Gebäude – unter Berück-
sichtigung der baulichen Änderungen – der 
zulässige Jahres-Primärenergiebedarf für 
Neubauten (Q

P,max,Neubau
) um nicht mehr als 

40 % überschritten wird.

Nachrüstverpfl ichtungen bei bestehenden 
Gebäuden und Anlagen aus der EnEV 2007 
wurden fortgeschrieben und teilweise 
verschärft. Die Wärmedurchgangskoef-
fi zienten der obersten Geschossdecke 
müssen den Wert von 0,24 W/(m2·K) 
einhalten. Für begehbare oberste Ge-
schossdecken gilt eine Übergangsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011. Heizkessel, 
die vor dem 1. Oktober 1978 aufgestellt 
wurden, sind außer Betrieb zu nehmen. 
Diese Regelung gilt nicht für bestehende 
Niedertemperatur- oder Brennwertkessel 
und Anlagen, deren Nennleistung weniger 
als 4 kW oder mehr als 400 kW beträgt. 

Eigentümer von Gebäuden müssen bei hei-
zungstechnischen Anlagen ungedämmte, 
zugängliche Wärmeverteilungs- und Warm-
wasserleitungen sowie Armaturen, die sich 

Tafel 10: Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffi zienten der Außenbauteile
bei Änderungen im Gebäudebestand

Bauteil Gebäude mit normalen
Innentemperaturen

Gebäude mit niedrigen
Innentemperaturen

U
max

 [W/(m2·K)]

Außenwände U
AW

 � 0,24–0,35 U
AW

 � 0,35

Fenster, Fenstertüren
Verglasungen

U
W
 � 1,30–1,40
U

G
 � 1,10

U
W
 � 1,90

U
G
 � 1,90

Außentüren UT � 2,9 U
T
 � 2,9

Decken, Dächer U
D
 � 0,20–0,24 U

D
 � 0,35

Decken und Wände gegen unbeheizte 
Räume oder Erdreich

U
U
 bzw. U

G
 � 0,30–0,50 keine Anforderungen

Decken nach unten an Außenluft U
G
 � 0,24 keine Anforderungen

Tafel 11: Außenwände aus Kalksandstein, Beispiele

Außenwände Kellerwand

KS-Thermohaut
(Kalksandstein + WDVS)

Zweischalige KS-Außenwand (beheizter Keller)

●  Die regionalen Lieferprogramme sind zu beachten.
●  Die angegebenen U-Werte gelten bei Wärmedämmstoffen mit � = 0,035 W/(m·K).
●  Aus Gründen der Winddichtigkeit ist auf der Innenseite der Tragschale ein Putz aufzubringen.
●  Der bei Perimeterdämmung üblicherweise nach abZ anzusetzende Zuschlag 

ΔU = 0,04 W/(m·K) ist bereits berücksichtigt.

U = 0,20 W/(m2·K) U = 0,22 W/(m2·K)

U = 0,34 W/(m2·K)
mit Perimeterdämmung
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nicht in beheizten Räumen befi nden, zur 
Begrenzung der Wärmeabgabe dämmen. 
Die Anforderungen an die einzuhaltenden 
Dämmdicken sind in Tafel 12 zusammen-
gefasst.

Für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen, die vom Eigentümer bewohnt 
werden, gelten in Abhängigkeit vom Da-
tum des Eigentumsübergangs spezielle 
Anforderungen bzw. Übergangsfristen für 
die zuvor genannten Nachrüstverpfl ich-
tungen.

Darüber hinaus werden Festlegungen 
zur Aufrechterhaltung der energetischen 
Qualität getroffen. Der bestehende Wär-
meschutz der Bauteile darf nicht verringert 
werden, energiebedarfssenkende Einrich-
tungen sind betriebsbereit zu halten.

5.4 Heizungstechnische Anlagen, Warm-
wasseranlagen und Wärmeverteilung, 
Anrechnung von Strom aus erneuerbaren 
Energien
Die EnEV sieht vor, dass als Wärmeerzeu-
ger bei neu zu errichtenden Gebäuden 
grundsätzlich alle im europäischen Binnen-
markt zulässigen Heizkessel eingesetzt 
werden dürfen. Die CE-Kennzeichnung, 
die die Konformitätserklärung des Her-
stellers dokumentiert, ist jedem Heiz-
kessel beizulegen. Somit ist es möglich, 
bei neu zu errichtenden Gebäuden auch 
Standardheizkessel, also Geräte mit ver-
gleichsweise schlechter Energieeffi zienz, 
einzubauen. Bei Einsatz eines Heizkessels 
im Gebäudebestand wird gefordert, dass 
diese Kessel dem Stand der Niedertempe-
ratur- oder Brennwerttechnik entsprechen 
müssen.

Tafel 12: Wärmedämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, Kälteverteilungs- 
und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen

Zeile Art der Leitungen/Armaturen Mindestdicke der Dämmschicht,
bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 

0,035 W/(m·K)

1 Innendurchmesser bis 22 mm 20 mm

2 Innendurchmesser über 22 mm bis 35 mm 30 mm

3 Innendurchmesser über 35 mm bis 100 mm gleich Innendurchmesser

4 Innendurchmesser über 100 mm 100 mm

5 Leitungen und Armaturen nach den Zeilen 
1 bis 4 in Wand- und Deckendurchbrüchen, 
im Kreuzungsbereich von Leitungen, an 
Leitungsverbindungsstellen, bei zentralen 
Leitungsnetzverteilern

1/2 der Anforderungen der Zeilen 1 bis 4

6 Leitungen von Zentralheizungen nach den 
Zeilen 1 bis 4, die nach dem 31. Januar 
2002 in Bauteilen zwischen beheizten Räu-
men verschiedener Nutzer verlegt werden

1/2 der Anforderungen der Zeilen 1 bis 4

7 Leitungen nach Zeile 6 im Fußbodenaufbau 6 mm

8 Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen 
sowie Armaturen von Raumlufttechnik- und 
Klimakältesystemen

6 mm

Heizungsanlagen sind grundsätzlich mit 
Einrichtungen auszustatten, die es ermög-
lichen, die gesamte Anlage oder auch Teile 
(Pumpen, Ventile) zeitabhängig oder in 
Abhängigkeit einer geeigneten Führungs-
größe zu steuern bzw. zu regeln. Weiterhin 
müssen Heizungsanlagen raumweise 
regelbar sein (z. B. Thermostatventile). 
Umwälzpumpen sind selbsttätig steuer- 
oder regelbar auszuführen. Darüber hinaus 
gelten für neu zu errichtende Gebäude die 
in Tafel 12 aufgeführten Anforderungen 
an die Wärmedämmung von Wärmever-
teilungs- und Warmwasserleitungen sowie 
Armaturen.

Strom aus erneuerbaren Energien (z. B. 
aus Photovoltaikanlagen oder Blockheiz-
kraftwerken) darf im Nachweisverfahren 
angerechnet werden, wenn er in unmit-
telbar räumlichen Zusammenhang mit 
dem Gebäude erzeugt und vorrangig im 
Gebäude selbst genutzt wird. 

5.5 Raumluftkühlung
Wird die Raumluft gekühlt, sind der berech-
nete Jahres-Primärenergiebedarf und der 
Endenergiebedarf (elektrische Energie) je 
nach der zur Kühlung eingesetzten Technik 
je m² gekühlter Gebäudenutzfl äche wie 
folgt zu erhöhen:

a)  bei Einsatz von fest installierten Raum-
klimageräten (Split-, Multisplit- oder 
Kompaktgeräte) der Energieeffi zienz-
klassen A, B oder C sowie bei Kühlung 
mittels Wohnungslüftungsanlagen mit 
reversibler Wärmepumpe der Jahres-
Primärenergiebedarf um 16,2 kWh/
(m²·a) und der Endenergiebedarf um 
6 kWh/(m²·a),

b)  bei Einsatz von Kühlfl ächen im Raum 
in Verbindung mit Kaltwasserkreisen 
und elektrischer Kälteerzeugung, 
z. B. über reversible Wärmepumpe 
der Jahres-Primärenergiebedarf um 
10,8 kWh/(m2·a) und der Endenergie-
bedarf um 4 kWh/(m2·a),

c)  bei Deckung des Energiebedarfs für 
Kühlung aus erneuerbaren Wärmesen-
ken (wie Erdsonden, Erdkollektoren, 
Zisternen) der Jahres-Primärenergie-
bedarf um 2,7 kWh/(m²·a) und der 
Endenergiebedarf um 1 kWh/(m²·a),

d)  bei Einsatz von Geräten, die nicht unter 
Buchstabe a bis c aufgeführt sind, 
der Jahres-Primärenergiebedarf um 
18,9 kWh/(m2·a) und der Endenergie-
bedarf um 7 kWh/(m2·a).

5.6 Energieausweise
Wird ein Gebäude errichtet oder geändert 
und werden im Zusammenhang mit der 
Änderung die erforderlichen Berech-
nungen gemäß Energieeinsparverordnung 
durchgeführt, so ist dem Eigentümer ein 
Energieausweis unter Zugrundelegung 
der energetischen Eigenschaften des 
fertig gestellten oder geänderten Gebäu-
des auszustellen. Wird das beheizte 
oder gekühlte Volumen eines Gebäudes 
um mehr als die Hälfte erweitert und 
werden dabei Berechnungen des Jahres-
Primärenergiebedarfs für das gesamte 
Gebäude durchgeführt, ist ebenfalls ein 
Energieausweis zu erstellen. Der Eigen-
tümer hat den Energieausweis der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

Beim Verkauf eines Gebäudes hat der 
Verkäufer dem Kaufi nteressenten einen 
Energieausweis zugänglich zu machen. 

●  Der Energieausweis bezieht sich 
– auch beim Verkauf von Wohnungs- 
und Teileigentum – auf das gesamte 
Gebäude.

●  Im Falle gemischt genutzter Gebäude 
(z. B. Gebäude, die teilweise Büronut-
zung und teilweise Wohnnutzung auf-
weisen) ist der Energieausweis für die 
entsprechenden Teile des Gebäudes 
auszustellen. 

Die zuvor genannte Anforderung gilt für den 
Vermieter, Verpächter und Leasinggeber 
entsprechend bei der Vermietung, der Ver-
pachtung oder beim Leasing eines Gebäu-
des, einer Wohnung oder einer sonstigen 
selbständigen Nutzungseinheit. 
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Für Gebäude mit mehr als 1000 m2 Net-
togrundfläche, in denen Behörden und 
sonstige Einrichtungen öffentliche Dienst-
leistungen erbringen, sind Energieausweise 
auszustellen und an einer für die Öffentlich-
keit gut sichtbaren Stelle auszuhängen. 

Die jeweils zehn Jahre gültigen Energie-
ausweise sind mit Inkrafttreten der EnEV 
2009 in allen zuvor genannten Fällen 
grundsätzlich auszustellen. Die Über-
gangsfristen zur Ausstellungspfl icht, die 
aus der EnEV 2007 übernommen wurden, 
sind verstrichen. 

Während für Neubauten und in größerem 
Umfang energetisch modernisierte Be-
standsgebäude der Energieausweis auf 
Basis des Energiebedarfs (berechnete 
Größe) zu erstellen ist, kann bei bestehen-
den Gebäuden auch der Energieverbrauch 
(messtechnisch ermittelte Größe) ange-
geben werden. Besondere Regelungen 
zur Aufnahme der Daten von Bestandsge-
bäuden zur Erstellung von Energiebedarfs-
ausweisen sowie die Vorgehensweise zu 
Aufnahme und Witterungsbereinigung von 
Verbrauchsdaten sind in Richtlinien des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Städtebau (BMVBS) aufgeführt.

Den Energieausweisen von Bestandsge-
bäuden (Energiebedarfsausweisen und 
Energieverbrauchsausweisen) sind Mo-
dernisierungsempfehlungen mit Angabe 
von kostengünstigen Maßnahmen zur 
Verbesserung der energetischen Qualität 
des Gebäudes beizufügen.

Die entsprechenden Formulare sind in 
den Anhängen 6 bis 10 der EnEV aufge-
nommen. 

Der Energiebedarfsausweis ermöglicht 
sinnvolle Aussagen über die energetische 
Qualität eines Gebäudes und bei Be-
standsgebäuden zusätzlich empfehlens-
werte Modernisierungsmaßnahmen.

5.7 Umsetzung der EnEV
War bislang der Bauherr für die Einhaltung 
der Vorschriften der Energieeinsparver-
ordnung verantwortlich, so sind in der 
EnEV 2009 explizit auch die Personen 
einbezogen, die im Auftrage des Bauherrn 
bei entsprechenden Maßnahmen an dem 
Gebäude tätig werden.

Speziell für die Fälle der Änderung von 
Außenbauteilen, der Dämmung oberster 
Geschossdecken sowie dem erstmaligen 
Einbau oder Ersatz von anlagentech-
nischen Komponenten wird eine sogenann-

te Fachunternehmererklärung gefordert. 
Hiermit erklärt der Unternehmer, dass 
er alle Arbeiten entsprechend den Anfor-
derungen der Energieeinsparverordnung 
ausgeführt hat. 

Eine Prüfung der Ausführung von Nach-
rüstungsverpfl ichtungen für anlagentech-
nische Komponenten (Heizkessel, Rohr-
leitungsdämmung) und die Anforderungen 
hinsichtlich der energetischen Qualität von 
regelungstechnischen Anlagen und neu 
eingebauter Umwälzpumpen erfolgt künftig 
durch den Bezirksschornsteinfegermeister. 
Dieser weist den Gebäudeeigentümer auf 
ggf. vorliegende Unzulänglichkeiten hin.

6. BERECHNUNG DES JAHRES-HEIZ-
WÄRMEBEDARFS FÜR WOHNGEBÄUDE 
GEMÄSS DIN V 4108-6

6.1 Monatsbilanz
Neben dem so genannten Heizperiodenver-
fahren bietet DIN V 4108-6 [4] das ge  nau-
ere Monatsbilanzverfahren an. Im Rahmen 
des rechnerischen Nachweises gemäß 
EnEV 2009 ist ausschließlich das Monats-
bilanzverfahren zu verwenden, das nachfol-
gend in den Grundzügen erläutert wird. 

Für jeden Monat wird die Verlust-Gewinn-
Bilanz durchgeführt. Anschließend erfolgt 
die Addition aller positiven monatlichen 
Bilanzwerte für das gesamte Jahr. 

Qh,M = Ql,M - �M · Qg,M

mit
Ql,M  monatlicher Verlust,
Qg,M monatlicher Gewinn,
�M  monatlicher Ausnutzungsgrad 

Infolge der Wärmetransmission (Wärme-
durchgang durch die Bauteile) und der 
Gebäudelüftung (Ventilation) entstehen die 
monatlichen Verluste. Die Anteile werden 
entsprechend als Transmissionswärme-
verluste H

T
 und Lüftungswärmeverluste 

H
V
 gekennzeichnet. Der monatliche Verlust 

wird wie folgt bestimmt:

Q
l,M

 = 0,024 · (HT + HV) · (�e - �i) · tM

Dabei sind
H

T
   spezifischer Transmissions-

wärmeverlust [W/K],
H

V   spezifi scher Lüftungswärmever-
lust [W/K],

�e   mittlere monatliche Außentempe-
ratur [°C],

�i   Soll-Innentemperatur in der 
beheizten Zone [°C] (Mittlere 
Gebäudeinnentemperatur),

t
M   Anzahl der Tage im jeweiligen 

Monat [d]
0,024  Umrechnung: 0,024 kWh =

1 Wd.

Die monatlichen Wärmegewinne setzen 
sich zusammen aus den monatlichen 
Strahlungsgewinnen �s,M und den monat-
lichen internen Wärmegewinnen �i,M. 

Qg,M = 0,024 · (�s,M + �i,M)

mit
�s,M  mittlerer monatlicher Solarstrah-

lungsgewinn [W],
�i,M   Wärmegewinn aus internen Wär-

mequellen [W]

6.2 Wärmebrücken und Luftdichtheit
Für die Bestimmung des Jahres-Heizwär-
mebedarfs im Rahmen des Nachweisver-
fahrens der Energieeinsparverordnung 
sind die Aspekte Wärmebrücken und 
Luftdichtheit besonders hervorzuheben. 
Über „Bonusanreize“, die eine gute De-
tailplanung – und natürlich auch eine gute 
Detailausführung – belohnen, wird eine 
verbesserte Qualität der Baukonstruktion 
und der Gebäude erreicht. Die genannten 
Aspekte fl ießen ein in die Bestimmung 
der Transmissions- und Lüftungswärme-
verluste.

6.2.1 Transmissionswärmeverluste
Die rechnerische Bestimmung der Trans-
missionswärmeverluste erfolgt unter 
Berücksichtigung der einzelnen Bauteil-
flächen, der entsprechenden Wärme-
durchgangskoeffizienten (U-Werte) und 
der Temperatur-Korrekturfaktoren, die in 
Abhängigkeit von Art und Lage des Bau-
teils angesetzt werden. Die Wärmeverluste 
im Bereich von Wärmebrücken werden 
über den Wärmebrückenkorrekturwert 
�UWB erfasst. Dieser Wärmebrückenkor-
rekturwert wird mit der gesamten Wärme 
übertragenden Umfassungsfläche A

ges
 

multipliziert und zu den Wärmeverlusten 
über die einzelnen Bauteile der Gebäude-
hülle addiert. 

H
T
 = 	 (F

i
 · U

i
 · A

i
) + �U

WB
 · A

ges

bzw.

H
T
 = U

AW
 · A

AW
 + U

W
 · A

W
 + F

D
 · U

D
 · A

D
  

+ F
G
 · U

G
 · A

G
 + U

DL
 · A

DL
 + F

AB
 · U

AB
 · A

AB
 

+ �U
WB

 · A
ges

 

mit
U Wärmedurchgangskoeffi zient 
A Bauteilfl äche
F

D 
, F

G 
, F

AB
  Temperatur-Korrekturfaktoren
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INFOKASTEN: PASSIVE SOLARENERGIEGEWINNE

Die Wärmeströme �
s
, die durch Fenster 

und opake Außenbauteile in das Gebäude 
gelangen, werden gemäß DIN V 4108-6 
bestimmt. Bei opaken Außenbauteilen 
wird die langwellige Abstrahlung mit 
berücksichtigt.

Transparente Bauteile:

Opake Bauteile:

mit

 [W/m2] Strahlungsintensität
F

s
, F

c
 [-] Minderungsfaktor infol- 

  ge Verschattung und  
  Sonnenschutz

 �
s
 =      


i
 · F

s,i
 · F

C,i
 · F

F,i
 · g

i
 · A

i
   	 

 �
s
  =      A

i
 · U

i
 · R

e
 · (�

s,i
 · 


i
 – F

f,i
 · h

r,i
 · ��

er 
)	 

( )

l

g · l

qW

l qAW

· l


a · l�

· l


a · l�

   · l�

   i · l�

F
F
 [-] Minderungsfaktor in 

  folge Rah men an teil
g [-] wirksamer Gesamt- 
  energiedurchlassgrad
A [m2] Fläche des Bau teils
U [W/(m2·K)] Wärmedurchgangs- 
  koeffi zient
R

e
 [(m2·K)/W] Wärmeübergangs-

  widerstand außen
�

s
 [-] Absorptionsgrad des  

  opaken Bauteils
F

f
 [-] Formfaktor

h
r
 [W/(m2·K)] äu ße rer Abstrahlungs- 

  koeffi zient
��

er
 [K] Temperaturdifferenz  

  Außenluft/Himmel

Sonneneinstrahlung bei Verglasungen und Defi nition des Gesamtenergiedurchlass-
grades sowie Sonneneinstrahlung bei opaken Bauteilen

Infolge der auf Außenbauteile auftref-
fenden Sonneneinstrahlung können 
die Wärmeverluste vermindert oder 
Wärmegewinne erzielt werden. Bei Ver-
glasungen wird zur Kennzeichnung übli-
cherweise der Gesamtenergiedurchlass-
grad g benutzt, wie er im Bild defi niert 
ist. Die Wärmestromdichte q durch die 
Verglasung ergibt sich dann zu
  
q = U

g
 · (�

i
 – �

e
) – g · 


mit
g [-] wirksamer Gesamtener- 
  giedurchlassgrad
�

i 
, �

e
 [°C] Lufttemperatur in nen und

   außen

 [W/m2] Strahlungsintensität
U

g
 [W/(m2·K)] Wärmedurchgangskoef- 

  fi zient der Ver gla sung
� [-] Transmissionsgrad
�

a
, �

i
 [-] Absorptionsgrad der        

  äußeren und der in ne ren              
  Scheibe
h

e
 [W/(m2·K)] Wärmeübergangskoeffi - 

  zient außen
R [(m2·K)/W] Wärmedurchlasswider- 
  stand der Ver gla sung

Der g-Wert von Zweischeiben-Wärme-
dämmverglasung liegt bei ca. 0,6 und 
bei Dreischeiben-Wärmedämmvergla-
sung bei ca. 0,55.
   
Bei opaken Bauteilen, wie üblichen 
Außenwänden und Dächern, kann nach 
gleichem Ansatz ein g-Wert defi niert 
werden (vgl. Bild).
  
g = U · a

s
 / h

e

mit
�s [-]  Absorptionsgrad für 
   Sonneneinstrahlung
h

e
 [W/(m2·K)] Wärmeübergangskoeffi -

   zient außen
  
Die bei opaken gegenüber transparenten 
Bauteilen wesentlich geringere Nut-
zungsmöglichkeit von Sonneneinstrah-
lung kann anhand obiger Gleichungen 
leicht ermittelt werden.
  

g = � + Ug ·
�a + �i

he

+ �i  · R( )
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Indices:
AW Außenwand
W  Fenster
D Dach
G gegen Erdreich
DL Decken nach unten gegen Außenluft
AB gegen unbeheizte Räume
WB Wärmebrücke
ges gesamte Wärme übertragende Hüll-
 fl äche

Als �UWB wird 0,10 W/(m2·K) vorgesehen, 
es sei denn, die Regelkonstruktionen 
entsprechen den in DIN 4108, Beiblatt 2 
[16] dargestellten Musterlösungen (z. B. 
Bild 9). 

Ist eine Gleichwertigkeit der in Planung 
und Ausführung vorgesehenen Anschlüsse 
mit den im Beiblatt aufgenommenen An-
schlusslösungen durch die dargestellten 
konstruktiven Grundprinzipien unter Be-
rücksichtigung der Bauteilabmessungen 
und Dämmschichtstärken gegeben, darf 
�UWB zu 0,05 W/(m2·K) angesetzt werden. 
Sind die konstruktiven Grundprinzipien 
nicht vergleichbar, besteht die Möglichkeit, 
den Wärmebrückenverlustkoeffi zienten � 
(längenbezogener Wärmedurchgangsko-
effi zient) eines Anschlusses zu berechnen 
bzw. Herstellerangaben oder Wärmebrü-
ckenkatalogen zu entnehmen. Dieser Wert 
muss den jeweiligen im Beiblatt aufgeführ-
ten Referenzwert unterschreiten. Beim 
Gleichwertigkeitsnachweis sind die im 
Beiblatt aufgenommenen Wärmebrücken 
zu berücksichtigen [4] an: 

● Gebäudekanten,

● Fenster- und Türleibungen,

● Wand- und Deckeneinbindung,

● Deckenaufl ager und

●  thermisch entkoppelten Balkon-
platten.

Bild 9: Beispiel einer Ausführung des Dach-Innenwand-
Anschlusses in Anlehnung an DIN 4108, Beiblatt 2

Ein Nachweis der in DIN 4108, Bei-
blatt 2 nicht aufgeführten Anschluss-
details ist nicht erforderlich.

Weiterhin besteht die Möglichkeit des de-
taillierten Nachweises über einzelne Wär-
mebrückenverlustkoeffi zienten (�-Werte), 
die aus Wärmebrückenkatalogen wie z. B. 
[17 bis 21] entnommen werden können. 
Hierzu sind die beim zuvor beschriebenen 
Gleichwertigkeitsnachweis zu berücksich-
tigende Wärmebrücken eines Gebäudes 
einzubeziehen und in dem �UWB-Wert 
zusammenzufassen:

(F
i 
· �i 

·
 
l
i
)

A
ges

	 
i�UWB =

Mit dem detaillierten Nachweis wär-
metechnisch besserer Details lassen 
sich �UWB-Werte von 0,02 W/(m·K) 
und kleiner erzielen, die zu erheblichen 
Verbesserungen in der Energiebilanz 
beitragen können.

Für Fassaden, bei denen die wesentlichen 
Wärmebrückenwirkungen bereits im U-Wert 
erfasst sind, darf �UWB für diese Flächen 
zu Null gesetzt werden.

Die zuvor genannte Gleichung zur Berech-
nung des Transmissionswärmeverlustes HT 
wird auch für den Nachweis der Zusatzan-
forderung der EnEV 2009 herangezogen. 
Der spezifi sche, auf die Wärme übertra-
gende Umfassungsfl äche (A

ges
) bezogene 

Transmissionswärmeverlust ist wie folgt 
zu ermitteln:

H
T

A
ges

H
T
’ =

6.2.2 Lüftungswärmeverluste
Wegen der erhöhten Luftdichtheit der 
Gebäudehülle und der vorgesehenen se-
paraten Berücksichtigung der Wärmebrü-
ckenwirkungen wird ein Luftwechsel von 
0,7 h-1 angesetzt. Falls bei natürlich belüf-
teten Gebäuden mittels messtechnischer 
Überprüfung die Einhaltung des Grenzwerts 
der Luftdichtheit gemäß DIN V 4108-7 
(n

50
 � 3,0 h-1) nachgewiesen wird, kann ein 

Luftwechsel von 0,6 h-1 bei Fensterlüftung 
und Zu-/Abluftanlagen mit Wärmerückge-
winnung bzw. 0,55 h-1 bei Abluftanlagen in 
Ansatz gebracht werden. Der Lüftungswär-
meverlust berechnet sich zu: 

H
V
 = 0,34 · n · V

Bei Verwendung einer mechanischen 
Lüftungsanlage und Inanspruchnahme 
des entsprechenden Bonus ist die mess-
technische Überprüfung des entspre-
chenden Grenzwertes von n

50
 = 1,5 h-1 

erforderlich. 

Die Prüfung der Luftdichtheit erfolgt nach 
DIN EN 13829 [22] mit dem Verfahren B 
(Prüfung der Gebäudehülle). In diesem 
Verfahren wird die Qualität der Gebäu-
dehülle ohne die eingebauten haustech-
nischen Anlagen bewertet. Dabei ist es 
notwendig, alle Fenster und Fenstertüren 
zu schließen und Zu- bzw. Abluftdurch-
lässe von raumlufttechnischen Anlagen 
(dazu gehört nicht die direkt ins Freie 
fördernde Dunstabzugshaube), Außen-
wandluftdurchlässe (ALD-Lüftungsein-
richtungen) sowie die raumseitigen 
Öffnungen raumluftabhängiger Feuer-
stätten temporär abzudichten. Die nicht 
der Lüftung dienenden Öffnungen (z. B. 
Briefkastenschlitze und Katzenklappen) 
bleiben unverändert und dürfen für die 
vorgesehene Prüfung nicht abgedichtet 
werden. Der Nachweis der Dichtheit des 
Gebäudes ist im Zusammenhang mit sei-
ner Fertigstellung (nach Beendigung aller 
die Luftdichtheitsebene tangierenden 
Arbeiten) zu führen [23].

Bei Nichteinhalten der bei Bauantragstel-
lung zugrunde gelegten Luftdichtheit ist 
nachzubessern, ähnlich wie dies z. B. auch 
bei brandschutztechnischen Belangen der 
Fall ist.

6.3 Wärmespeicherfähigkeit
Die Wärmespeicherfähigkeit eines Ge-
bäudes fl ießt ein in die Bestimmung des 
Ausnutzungsgrades solarer und interner 
Wärmegewinne sowie in die Ermittlung der 
Energieeinsparung durch unterbrochenen 
Heizbetrieb (Nachtabschaltung). 

6.3.1 Ausnutzungsgrad
Die Quantifi zierung der nutzbaren solaren 
und internen Wärmegewinne erfolgt da-
bei über einen Ausnutzungsgrad, der vom 
Wärmegewinn/Wärmeverlust-Verhältnis 
abhängig ist. Dabei ist die wirksame 
 Wärmespeicherfähigkeit im Berechnungs-
verfahren der DIN V 4108-6 anzusetzen 
für:

● leichte Gebäude mit  
 C

wirk
 = 15 Wh/(m3·K) · V

e
 und für

● schwere Gebäude mit 
 C

wirk
 = 50 Wh/(m3·K) · V

e

  V
e
 beinhaltet dabei das Bruttovolumen 

des Gebäudes.
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Eine genauere Ermittlung der Wärmespei-
cherfähigkeit kann gemäß DIN V 4108-6 
erfolgen:

	 
i

C
wirk

 =     (c
i
 · 
i · di

 · A
i
)

mit
c [Wh/(kg·K)] spezifi sche 
  Wärmekapazität

 [kg/m3] Rohdichte
d [m] wirksame Schichtdicke
A [m2] Bauteilfl äche

Die Aufsummierung erfolgt über alle 
Bauteilfl ächen des Gebäudes, die mit der 
Raumluft in Berührung kommen, wobei 
nur die wirksamen Schichtdicken d

i
 be-

rücksichtigt werden. Zur Bestimmung der 
wirksamen Schichtdicken gelten folgende 
Regelungen:

●  bei Schichten mit einer Wärmeleit-
fähigkeit �i ≥ 0,1 W/(m·K),

 –  die einseitig an Raumluft grenzen, 
gilt: Aufsummierung aller Schichten 
bis zu einer maximalen Gesamtdicke 
von d

i,max = 0,10 m;
 –  die beidseitig an die Raumluft 

grenzen (Innenbauteile), gilt: halbe 
Bauteildicke bei einer Schicht, 
wenn die Dicke � 20 cm ist, oder 
höchstens 10 cm, wenn die Dicke 
> 20 cm ist. Bei mehreren Schichten: 
Vorgehensweise wie zuvor beschrie-
ben, allerdings beidseitig angewen-
det.

●  bei raumseitig vor Wärmedämmschich-
ten (z. B. Estrich auf einer Wärme-
dämmschicht) liegenden Schichten 
mit einer Wärmeleitfähigkeit �i � 
0,1 W/(m·K) dürfen nur die Dicken 
der Schichten bis maximal 10 cm in 
Ansatz gebracht  werden. Als Wärme-
dämmschicht gelten Baustoffe mit 
Wärmeleitfähigkeiten �i < 0,1 W/(m·K) 
und einem Wärmedurchlasswiderstand 
R

i
 > 0,25 (m2·K)/W.

Bei Außenbauteilen wird die Fläche A
i 

über Außenmaße (Bruttofl äche) und bei 
Innenbauteilen über die Innenmaße (Netto-
fl äche) bestimmt.

Die so ermittelte Wärmespeicherfähigkeit 
kann auch für die zum Nachweis des 
sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 
4108-2 erforderliche Einstufung – leichte, 
mittlere oder schwere Bauart – herange-
zogen werden.

Ein einfaches, kostenfreies Programm 
zum Nachweis des sommerlichen 
Wärmeschutzes steht auf der KS-
Homepage zum Download bereit.

Für eine detailliertere Betrachtung sind 
Hinweise in DIN EN ISO 13786 [24] ent-
halten.

6.3.2 Nachtabschaltung
Die Energieeinsparung durch Nachtab-
schaltung wird über ein detailliertes Be-
rechnungsverfahren ermittelt, wobei die 
wirksame Wärmespeicherfähigkeit für 

● leichte Gebäude mit 
 C

wirk,NA
 = 12 Wh/(m3·K) · V

e
 und für

● schwere Gebäude mit 
 C

wirk,NA
 = 18 Wh/(m3·K) · V

e

anzusetzen ist, falls nicht eine detaillierte 
Ermittlung erfolgt. Bei der Bestimmung der 
Wärmespeicherfähigkeit gemäß dem oben 
dargestellten Ansatz der DIN V 4108-6 
ist zu beachten, dass hier nur mit einer 
wirksamen Dicke der an die Raumluft 
angrenzenden Schichten von höchstens 
3 cm gerechnet wird.

Die Heizunterbrechungsdauer ist bei Wohn-
gebäuden mit sieben Stunden anzusetzen. 

6.4 Nicht beheizte Treppenhäuser
Nicht beheizte Treppenhäuser oder an-
grenzende Gebäudeteile mit wesentlich 
niedrigeren Raumtemperaturen (Bild 10) 
können alternativ auf zwei Arten behan-
delt werden. Dabei ist es unerheblich, ob 
derartige Räume in das Gebäude inte-
griert oder an das Gebäude angelehnt 
werden.

unbeheiztes
Treppenhaus

beheizt

Bild 10: Behandlung unbeheizter Treppenhäuser

Fall 1 (Bild 11)
Das unbeheizte Treppenhaus wird in das 
beheizte Gebäude mit einbezogen. Die 
an die Außenluft grenzenden Bauteile 
des Treppenhauses gehören zur Wärme 
übertragenden Umfassungsfläche des 
Gebäudes. Das Volumen V wird unter Ein-
beziehung des Treppenhauses ermittelt.

Wärme
tauschende
Hüllfläche

U3 · A3
U2 · A2

U1 · A1

U4 · A4

U5 · A5

U6 · A6

Bild 11: Berechnung nach EnEV „einschließend“ – 
Fall 1

Fall 2 (Bild 12, alternativ zu Fall 1)
Das unbeheizte Treppenhaus wird aus 
dem beheizten Gebäude ausgegrenzt. Die 
Bauteile zwischen beheiztem Gebäude und 
Treppenhaus gehören zur Wärme übertra-
genden Umfassungsfl äche des Gebäudes. 
Der Wärmedurchgangskoeffi zient dieser 
Bauteile darf mit dem Faktor 0,5 gewichtet 
werden. Das Volumen V wird unter Aus-
schluss des Treppenhauses ermittelt.

U1 · A1

Fx · U4 · A4

U5 · A5

U6 · A6

Fx · U2 · A2

Fx · U3 · A3

Bild 12: Berechnung nach EnEV „ausgrenzend“– Fall 2

Für den EnEV-Nachweis empfiehlt 
es sich, die Wärme übertragende 
Umfassungsfl äche gemäß Fall 1 zu 
wählen. Die Behandlung nach Fall 2 
hätte zur Folge, dass – zumindest im 
Referenzgebäude – die Wände zum 
Treppenhaus mit einem Wärmedurch-
gangskoeffi zienten von 0,35 W/(m2·K) 
anzusetzen wären.
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INFOKASTEN: WÄRMESPEICHERFÄHIGKEIT – PRINZIPIELLE EFFEKTE

sogar noch hinaus. Die obere Tafel ent-
hält die Wärmedurchgangskoeffi zienten 
der Außenbauteile und die Gesamtener-
giedurchlassgrade der Verglasungen. 
Die wesentlichen Ergebnisse sind in der 
unteren Tafel zusammengefasst. 

Unter „Standard“ fi nden sich die Ergeb-
nisse unter Zugrundelegung üblicher, 
unterschiedlicher Solltemperaturen in 
den einzelnen Räumen des Gebäudes 
mit Nachtabschaltung. Unter „24 h“ wird 
auf die Nachtabschaltung verzichtet und 
unter „20 °C“ wird auf die Zonierung 

Wärmedurchgangskoeffi zienten der Außenbauteile und Gesamtenergiedurchlassgrade der Verglasungen der 
betrachteten Wär me schutz ni veaus 

Wärmedurchgangskoeffi zient [W/(m2·K)]

Außenbauteil Wärmeschutzniveau

I II III

Dach 0,32 0,25 0,17

Außenwände 0,51 0,36 0,21

Fenster 2,6 (0,75) 1,7 (0,62) 0,8 (0,40)

Kellerdecke 0,69 0,51 0,34

Haustür 1,6 1,6 1,6

Jahres-Heizwärmebedarf in Abhängigkeit von der Wärmespeicherfähigkeit der Bau kon struk ti on, dem Wärme-
schutzniveau und der Nutzung 

Nutzung Jahresheizwärmebedarf [kWh/(m2·a)]

Beton Holz Kalksandstein Porenbeton Ziegel

Wärmeschutzniveau I

Standard 103,1 102,6 102,0 101,2 101,4

24 h 105,9 107,5 105,6 106,4 105,7

20 °C 95,9 99,0 96,0 96,3 96,0

20 °C/24 h 105,5 108,8 105,9 106,8 106,2

Wärmeschutzniveau II

Standard 81,5 81,6 81,0 81,3 80,8

24 h 84,0 86,6 84,6 86,0 84,8

20 °C 79,0 80,9 79,1 79,6 79,1

20 °C/24 h 86,1 88,5 86,4 87,4 86,6

Wärmeschutzniveau III

Standard 24,1 24,9 24,2 24,8 24,3

24 h 26,0 26,8 26,2 26,8 26,3

20 °C 23,8 24,6 23,9 24,1 23,9

20 °C/24 h 25,6 26,6 25,7 26,1 25,8

verzichtet, d.h., die Solltemperatur beträgt 
jeweils während der Nutzungszeit „20 °C“ 
mit Nachtabschaltung und „20 °C/24 h“ 
beinhaltet den gleichen Fall ohne Nacht-
abschaltung.
  
Es zeigt sich, dass bei dem Wärmeschutz-
niveau zwischen II und III die maximalen 
Unterschiede zwischen den einzelnen 
Bauarten bei 3,7 % mit Nachtabschal-
tung liegen, wobei die Ausführung mit 
der höchsten Wärmespeicherfähigkeit zu 
dem geringsten Jahres-Heizwärmebedarf 
führt.

Hinsichtlich der Wirkung der Wärmespei-
cherfähigkeit auf den Heizwärmebedarf 
ist bekanntermaßen prinzipiell zwi-
schen zwei gegenläufi gen Phänomenen 
zu unterscheiden: Bei instationärem 
Heizbetrieb, wie z. B. einer Nacht- und 
Wochenendabsenkung bzw. -schaltung, 
kühlt ein Gebäude mit geringerer Wär-
mespeicherfähigkeit rascher aus als ein 
Gebäude mit hoher Wärmespeicherfä-
higkeit. Die Raumtemperaturen werden 
dadurch im Mittel gegenüber einem Ge-
bäude mit hoher Wärmespeicherfähigkeit 
abgesenkt und es stellen sich niedrigere 
Transmissions- und Lüftungswärmever-
luste ein. Demgegenüber führen Sonnen-
einstrahlung oder interne Wärmequellen 
zu Wärmegewinnen, welche die Heizlast 
erheblich mindern und auch komplett 
kompensieren können. Bei Gebäuden 
mit geringer Wärmespeicherfähigkeit 
treten dadurch höhere Temperaturüber-
schreitungen (Überheizungen) auf als 
bei Gebäuden mit einer hohen Wärme-
speicherfähigkeit. Hieraus resultieren 
im Tagesmittel und über die Heizperiode 
gerechnet höhere mittlere Raumtempe-
raturen, die bei Gebäuden mit geringer 
Wärmespeicherfähigkeit zu größeren 
Transmissions- und Lüftungswärmever-
lusten führen, d. h., die Energiegewinne 
können weniger gut genutzt werden als 
bei schwerer Bauart [30 bis 35].
  
Für ein frei stehendes Einfamilienhaus 
wird in [34] auf der Basis dynamischer 
Simulationsrechnung der Einfl uss der 
Wärmespeicherfähigkeit auf den Heiz-
wärmebedarf anhand von fünf typischen 
Bauarten für drei unterschiedliche Wär-
meschutzniveaus untersucht. Das Wär-
meschutzniveau I entspricht dabei den 
Anforderungen der Wärmeschutzverord-
nung’ 84, das Anforderungsniveau II der 
Wärmeschutzverordnung ’95, das Anfor-
derungsniveau III geht über die Anforde-
rungen der Energieeinsparverordnung 

6.5 Maßbezüge
Bezüglich der Ermittlung der Wärme 
übertragenden Umfassungsfl äche eines 
Gebäudes verweist die Energieeinspar-
verordnung auf DIN EN ISO 13789 [30] 
Anhang B und führt aus, dass der Fall 
„Außenabmessung“ zu verwenden ist. Die 
Norm greift allerdings nicht alle bauprak-
tisch relevanten Fälle auf. Für eine wär-
metechnisch sinnvolle Betrachtung sollten 

zusätzlich DIN V 18599-1 und DIN 4108 
Beiblatt 2 herangezogen werden.

DIN V 18599-1 defi niert – für Einzonen-
Berechnungen, also Wohngebäude – als 
Bezugsmaße zur Bestimmung der Wär-
me übertragenden Umfassungsfl äche 
sowie des Bruttovolumens (externen 
Volumens) folgende Maße in horizontaler 
Richtung:

●  bei Außenbauteilen die Außenmaße 
nach DIN EN ISO 13789, einschließlich 
eventuell vorhandener außen liegender 
Wärmedämmung und, sofern vorhan-
den, einschließlich Putz;

●  bei Innenbauteilen zwischen einer tem-
perierten und einer nicht temperierten 
Zone das Außenmaß der temperierten 
Zone, z. B. das trennende Bauteil 
zwischen einem beheizten und einem 
nicht beheizten Kellerraum
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Für horizontale Abmessungen wird somit 
der Maßbezug bis zur Außenseite der 
wärmetechnisch wirksamen Schichten 
klar festgelegt. Die äußere Systemgrenze 
bildet die Außenkante der Bauteilschicht, 
die in der U-Wert-Berechnung nach DIN EN 
ISO 6946 [31] zu berücksichtigen ist.

Im Fall der Abmessungen in vertikaler 
Richtung wird in DIN V 18599 folgendes 
ausgeführt:

●  Bezugsmaß ist die Oberkante der Roh-
decke in allen Ebenen eines Gebäudes 
(unterer Gebäudeabschluss, alle Ge-
schosse), unabhängig von der Lage der 
eventuell vorhandenen Dämmschicht 
(Bild 13a);

●  die Ausnahme bildet der obere Ge-
bäudeabschluss: Hier wird die Ober-
kante der obersten wärmetechnisch 
wirksamen Schicht als Außenmaß 
verwendet (Bild 13b).

Mit Bezug auf die Festlegungen in DIN 
4108 Beiblatt 2 sollte eine weitere 
Ausnahme von der Regelung des ersten 
Aufzählungspunktes beachtet werden. Im 
Fall der außengedämmten Bodenplatte 
des beheizten Kellergeschosses (Aus-
führungsart 2 und 3 im Beiblatt) ist der 
Maßbezug bis zur Unterseite der wärme-
technisch wirksamen Schicht anzusetzen 
(Bild 13c). In Wärmebrückenkatalogen 
ist dieser Maßbezug bei der Angabe der 
Wärmebrückenverlustkoeffi zienten meist 
verwendet (z. B. [20, 21]). 

Im Zweifelsfall ist immer zu prüfen, wel-
cher Maßbezug für die Berechnung der 
Wärmebrücken herangezogen wurde. 
Bei Verwendung gleicher Maßbezüge von 
Bauteilen und Wärmebrücken erfolgt eine 
bauphysikalisch richtige Berechnung.

Für die Bestimmung der Fensterfl äche ist 
im Rahmen des EnEV-Nachweises das 
lichte Rohbaumaß zu verwenden. Auf 
Grundlage von DIN EN ISO 10077-1 [32] 

Bild 13: Bezugsmaße in vertikaler Richtung: a) Oberkante der Rohdecke – allgemeiner Fall; b) Oberkante der obersten wärmetechnisch wirksamen Schicht – Ausnahme; 
c) Unterseite der wärmetechnisch wirksamen Schicht bei außengedämmten Bodenplatten – Ausnahme; A

G
= Fläche Bodenplatte, A

D
= Fläche oberste Geschossdecke, 

A
AW

 = Fläche Außenwand

wird als Fensterfl äche das Maß bis zum 
Anschlag des Blendrahmens festgelegt. 
Als lichtes Rohbaumaß gilt deshalb das 
Maueröffnungsmaß, bei dem das Fenster 
angeschlagen wird (Bild 14). Dabei sind 
Putz oder ggf. vorhandene Verkleidungen 
(z. B. Gipskartonplatten beim Holzbau) 
nicht zu berücksichtigen. Von der so 
ermittelten Fenstergröße kann unter Be-
rücksichtigung der Einbaufuge auch auf 
das zu bestellende Fenster geschlossen 
werden [23].

7. BERECHNUNG DES JAHRES-PRIMÄR-
ENERGIEBEDARFS FÜR WOHNGEBÄUDE 
GEMÄSS DIN V 4701-10

Die Ausgangsbasis zur Berechnung des 
Jahres-Primärenergiebedarfs stellt der 
Jahres-Heizwärmebedarf dar, der gemäß 
den Rechenvorschriften der DIN V 4108-6 
ermittelt wird. Für den Warmwasserwärme-
bedarf ist bei Wohngebäuden pauschal 
ein flächenbezogener Wert von Q

W
’’ = 

12,5 kWh/(m2·a) zu berücksichtigen. 

Die Rechenvorschriften im Rahmen von 
DIN V 4701-10 [5] sehen vor, dass Ver-
luste der Anlagentechnik und Wärmege-
winne aus der Umwelt zusammengefasst 
werden und die Beschreibung der energe-
tischen Effi zienz des Gesamtanlagensys-
tems über Aufwandszahlen erfolgt. Die 
Aufwandszahl stellt das Verhältnis von 
Aufwand zu Nutzen dar und ist somit der 
Kehrwert des Nutzungsgrades, der früher 
in der Anlagentechnik hauptsächlich Ver-
wendung fand.

AAWAW

UW =1,4 W/m2 K

ψ

AAWAW

UW =1,4 W/m2 K

λ

λ = 0,04

Bild 14: Ermittlung des lichten Rohbaumaßes bei Fensteröffnungen (stumpfer Anschlag, zweischaliges
Mauerwerk, mit Innenanschlag); A

w
 = Fensterfl äche, A

AW
 = Fläche Außenwand

AAW

AD

AAW

AG

AAW

AG

λ

a) b) c)
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Unter Berücksichtigung von Primärenergie-
faktoren gemäß der Tafel im Infokasten 
„Anlagentechnische Einfl ussgrößen“ wird 
je nach Anlagentechnik und eingesetztem 
Energieträger eine Anlagen-Aufwandszahl 
gebildet. Multipliziert mit der Summe aus 
Heizwärme- und Warmwasserwärmebedarf 
resultiert die Zielgröße, der Jahres-Primär-
energiebedarf Q

P
:

Q
P
 = (Q

h
 + Q

W
) · e

P

mit
Q

h
 Jahres-Heizwärmebedarf

Q
W
 Jahres-Warmwasserwärmebedarf

e
P
 Anlagen-Aufwandszahl

Eine einfache Möglichkeit zur Ermittlung 
der Anlagen-Aufwandszahl bietet das so 
genannte Diagrammverfahren gemäß 
DIN V 4701-10. Für ein spezifiziertes 
Anlagensystem (Heizung, Lüftung und 
Trinkwarmwasserbereitung) wird die An-
lagen-Aufwandszahl in Abhängigkeit von 
der Gebäudenutzfl äche und dem Jahres-
Heizwärmebedarf in einem Diagramm und 
dazugehörigen Tabellenwerten dargestellt. 
Ein Beispiel hierzu ist in Kapitel 8 darge-
stellt. Eine umfangreiche Zusammenstel-
lung von Musteranlagen mit dazugehörigen 
Diagrammen fi ndet sich in DIN V 4701, 
Beiblatt 1 [33]. Neben der Anlagen-Auf-
wandszahl wird in diesem Verfahren auch 
der Endenergiebedarf in Abhängigkeit von 
den genannten Größen in Diagrammen 
aufgetragen.

Hinweis: Nach DIN V 4108-6 und EnEV 
wird der Jahres-Wärmebedarf bzw. Energie-
bedarf allgemein mit dem Formelzeichen 
Q [kWh/a] abgekürzt. Q’ [kWh/(m3·a)] 
kennzeichnet den volumenbezogenen, Q’’ 
[kWh/(m2·a)] den fl ächenbezogenen Jah-
res-Wärmebedarf bzw. Energiebedarf. In 
DIN V 4701-10 wird der fl ächenbezogene 
Jahres-Wärmebedarf bzw. Energiebedarf 
mit q [kWh/(m2·a)] bezeichnet.

Die rechnerische Bestimmung der Anlagen-
Aufwandszahl und des Endenergiebedarfs 
kann über das so genannte Tabellenverfah-
ren erfolgen. Anhand der Kenndaten von 
Standardprodukten, die in einem Anhang 
der DIN V 4701-10 aufgenommen sind, 
erfolgt die Berechnung nach einem ein-
fachen Schema und führt zu Ergebnissen, 
die einem unteren energetischen Niveau 
entsprechen.

Als dritte Möglichkeit kann das ausführliche 
Rechenverfahren der Norm herangezogen 
werden. Die Anwendung dieses Verfahrens 

bietet sich insbesondere dann an, wenn 
z. B. Herstellerdaten des Wärmeerzeugers 
oder detaillierte Kenntnisse über Rohr-
leitungsführung und -länge zur Verfügung 
stehen. Die Berechnungen, die gegenüber 
den zuvor beschriebenen vereinfachten 
Ansätzen mit wesentlich höherem Auf-
wand verbunden sind, führen in der Regel 
zu günstigeren Anlagen-Aufwandszahlen. 
Es besteht auch die Möglichkeit, die Re-
chenverfahren zu „mischen“, d. h. es kann 
z. B. die Erzeugeraufwandszahl nach dem 
ausführlichen Rechenverfahren bestimmt 
und dieser Wert im Tabellenverfahren ein-
gesetzt werden. 

Kommen bei einem Gebäude Einrich-
tungen zur Kühlung der Raumluft zum Ein-
satz, sind diese gemäß den Ausführungen 
in Abschnitt 5.5 bei der Berechnung des 
Jahres-Primärenergiebedarfs zu berück-
sichtigen.

8. BEISPIELRECHNUNGEN
WOHNGEBÄUDE

8.1 Nachweis der EnEV (Beispielgebäude)
Das KS-Nachweisprogramm für Wohnge-
bäude auf der Grundlage von Microsoft-
Excel® liefert eine Berechnungshilfe für 
den Nachweis nach dem Verfahren gemäß 
DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 in 
Verbindung mit der Energieeinsparverord-
nung. So bleiben dem Nutzer aufwendige 
Rechenoperationen erspart, er braucht 
nur die spezifi schen Gebäudedaten (Flä-
chen, U-Werte) in die markierten Felder 
einzugeben und verschiedene begleitende 
Optionen auszuwählen.

Wärmeverluste und -gewinne sowie der 
Primärenergiebedarf werden automatisch 
nach dem Monatsbilanzverfahren ermittelt 
und den zulässigen Werten gegenüber-
gestellt. Die Anlagentechnik kann über 
das Diagrammverfahren oder das Tabel-
lenverfahren berücksichtigt werden. Das 
Programm wendet sich an Architekten, 
Ingenieure und Fachplaner für Wärme-
schutz, die Nachweise entsprechend 
EnEV erstellen. Es bietet zusätzlich die 
Möglichkeit, auf schnelle und einfache 
Weise Variantenvergleiche durchzuführen 
und eignet sich daher auch sehr gut für die 
Vorplanung von Gebäuden zur Erarbeitung 
eines Energiekonzeptes.

Das KS-Nachweisprogramm für Wohn-
gebäude steht auf der KS-Homepage 
zum kostenlosen Download zur Ver-
fügung.

Umfang und Inhalt des Programms werden 
nachfolgend anhand eines Beispiels dar-
gestellt. Dieses Beispiel ist auch in dem 
genannten Programm hinterlegt. Zusätzlich 
zu den hier dargestellten Inhalten ist bei 
dem Programm eine Flächen- und Volumen-
berechnung enthalten.

Bei dem betrachteten Gebäude handelt es 
sich um ein frei stehendes, unterkellertes 
Einfamilienhaus. Das beheizte Volumen 
wird von den Außenbauteilen Wand, 
Fenster, Bodenplatte und Dachschräge 
bzw. Kehlbalkendecke umschlossen. Die 
Flächen und Wärmedurchgangskoeffi-
zienten der Bauteile sind in den farbig 
hinterlegten Feldern des Formblatts nach-
zuvollziehen. 

Die in Abschnitt 6.2 beschriebene Möglich-
keit des detaillierten Nachweises der Wär-
mebrückenverluste wird bei dem Beispiel 
so berücksichtigt, dass ein �UWB-Wert von 
0,013 W/(m²·K) in Ansatz gebracht wird. 

Die Ermittlung des �UWB-Wertes ist nach 
DIN EN ISO 10211 [34] nachzuweisen. Mit 
dem Wärmebrückenkatalog Kalksandstein 
[21] kann dieser Nachweis schnell und 
einfach geführt werden.

Zur Ermittlung des genauen �UWB-Wertes 
werden die Wärmebrückenverlustkoeffi zi-
enten (�-Werte) für die relevanten Wärme-
brücken aus dem Wärmebrückenkatalog 
abgegriffen. Die detailspezifi schen �-Werte 
werden mit den Längen der einzelnen Wär-
mebrücken sowie dem Temperaturkorrek-
turfaktor F

X
 multipliziert, aufsummiert und 

durch die Wärme übertragende Hüllfl äche 
geteilt.

	 (� · l · F
Xi
)

A
�UWB =

Die Temperaturkorrekturfaktoren F
Xi
 

sind in den detailspezifi schen �-Werten 
bereits enthalten – soweit die F

Xi
-Werte 

eindeutig sind. Lediglich bei den De-
tails im Erdreich sind unterschiedliche 
F

Xi
-Werte möglich – in Abhängigkeit 

von der Kenngröße B’ und dem Wär-
medurchlasswiderstand R

f
.
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INFOKASTEN:
ANLAGENTECHNISCHE
EINFLUSSGRÖSSEN

Anlagen-Aufwandszahl Heizung, 
Warm r und Lüftung
Die Anlagen-Aufwandszahl kennzeichnet 
die energetische Effi zienz der gesamten 
Energieversorgungskette, deren Bilanz-
anteile für die Heizung im oberen Bild 
schematisch dargestellt sind. Die tech-
nischen Verluste des Heizsystems set-
zen sich zusammen aus Übergabeverlus-
ten im Raum Q

ce
 (Heizfl ächenanordnung, 

Regelungstechnik), Verteilverlusten Q
d 

(Rohrleitungsführung und -dämmung, 
Temperatur des Heizmediums), Spei-
cherverlusten Q

s
 (Aufstellort, Speicher-

dämmung) und Erzeugungsverlusten Q
g
 

(Aufstellort, Gerätetechnik). Aus dem 
Bild ist ersichtlich, dass auch die be-
nötigte Hilfsenergie (Pumpen, Regelung 
usw.) in die Betrachtung einbezogen wird. 
Die Verlustanteile für Lüftung (mittleres 
Bild) und Trinkwarmwasserbereitung 
(unteres Bild), die in die Bestimmung der 
Anlagen-Aufwandszahl einfl ießen, werden 
analog zu der zuvor beschriebenen Vor-
gehensweise erfasst.

Primärenergiefaktoren
Die Primärenergiebewertungsfaktoren 
nach DIN V 4701-10 und EnEV sind in 
der Tafel aufgeführt.

Wärme Wärme Wärme Wärme Gas, Öl
Strom, Holz
Nah-/
Fernwärme

Primär-
energie

Strom

Bedarfsentwicklung

Hilfsenergie

Übergabe Verteilung
Speiche-

rung
Erzeu-
gung

Primärenergie-
umwandlung

Verteilleitung Pufferspeicher Wärmeerzeuger

Primärenergie-
umwandlung

Primär-
energie

BedarfsentwicklungBedarfsdeckung

Übergabe Verteilung
Erzeu-
gung

Wärme Wärme Wärme Gas, Öl
Strom etc.

Strom

Hilfsenergie

A
bl

uf
t

Wärme Wärme
Wärme

Gas, Öl
Strom, Holz
Nah-/
Fernwärme

Primär-
energie

Strom

Bedarfsentwicklung

Hilfsenergie Warmwasserbereitung

Übergabe Verteilung
Speiche-

rung
Erzeu-
gung

Primärenergie-
umwandlung

Wärme

Zirkulations- und
Stichleitungen Speicher Wärmeerzeuger

Gutschrift
für Heizung

Bilanzierungsanteile Heizungsanlage nach DIN V 4701-10 [18]

Bilanzierungsanteile Warmwasserbereitung nach DIN V 4701-10 [18]

Bilanzierungsanteile Lüftungsanlage nach DIN V 4701-10 [18]

Energieträger1) Primärenergie-Faktoren
nicht erneuerbarer Anteil

Brennstoffe2) Heizöl EL 1,1

Erdgas H 1,1 

Flüssiggas 1,1 

Steinkohle 1,1

Braunkohle
Holz

1,2
0,2

Nah/Fernwärme aus KWK3) fossiler Brennstoff 0,7

erneuerbarer Brennstoff 0

Nah/Fernwärme aus Heizwerken fossiler Brennstoff 1,3

erneuerbarer Brennstoff 0,1

Strom Strom-Mix 2,6

Primärenergiebewertungsfaktoren (f
p
) – nicht erneuerbarer Anteil – nach DIN V 4701-10 [6] und EnEV 2009 [1]

1)  Umweltenergie (z.B. Solarenergie, Umgebungs-
wärme) wird mit einem Primärenergiefaktor 
f
p
 = 0 berechnet.

2)  Bezugsgröße Endenergie: unterer Heizwert H
u

3)  Angaben sind typisch für durchschnittliche Nah-/
Fernwärme mit einem Anteil der KWK von 70 %



24

KALKSANDSTEIN – Energieeinsparverordnung 2009

-0,32

-0,16

2,48

2,64

-2,96

8,32

5,09

1,48
1,29 19

1
,7

1

1
,4

6
2

5
1

,3
3

3
,9

7
1

,1
5

2
,6

5
1

6
2

,6
4

1
6

 OK Gelände
-0,15 oder tieferOK PodestOK Lichtschacht

OK First

2,20

-2,88

Schnitt A-A

Sparren- oder
Vollsparrendämmung d = 20 cm
Kehlbalken d = 20 cm

10,19

12 175
1,00
1,50

3,75 175 175
12

1
2

1
,7

5
1

,2
5

1
,7

5
1

2

7
,4

0

1
,0

0
1

,5
0

1
2

1
2

2
,0

0
1

,5
0

1
,7

5

12 175
3,75 175 50 1,00

1,50
175 3,50 17512

Zimmer 2

Schlafen

Bad

Obergeschoss

Zimmer 1

Flur

75
2,01

75
2,01

875

2,01

875

2,01

50 90 115 115

785
1,585

1
,5

0
1

,5
0

1
7

5
1

7
5

50

1
,5

0
1

,5
0

1
,5

0
1

,5
0

675

Gastherme

N

10,19

12 175
1,00
1,75

2,00 15 50
1,50

50
1,50

25
75 175 1,00 1,00

1,50
75175

12

1
2

1
,0

0
1

,7
5

1
,5

0
2

,7
5

1
,0

0
1

,7
5

1
,5

0
1

2

7
,9

9

1
,0

0
2

,5
4

1
,0

0
1

,5
0

1
2

1
2

1
,5

0
1

,5
0

1
,7

5

12 175
1,75 1,50

2,54
50

175
50 1,00

2,54
1,175 1,50

2,54
1,50 175 12

Zimmer

Wohnen Essen

Küche

AR

WC

Erdgeschoss

EingangspodestA

A

Hobbyraum
Flur

Sauna

Abstellraum

12 124,28 1,00
50

10,19

4,07

Kunststoff-Lichtschacht 40/100

7
,9

9

2
,2

5
1

,0
0

5
0

1
,0

0
5

0
1

,7
5

1
,7

5
1

2
1

2

1
,0

0
5

0
1

,0
0

5
0

1
,5

0
1

,7
5

1
2

1
2

2
,5

0

Kellergeschoss

30 30

Maßstab 1:200

1
,0

0

2
,0

1

1
,0

0

2
,0

1

1
,0

0

2
,0

1

3,375

2,22

1,83

28

2
5

1
,4

6
3

,9
7

2,65

Südfassade

Westfassade



25

KALKSANDSTEIN – Energieeinsparverordnung 2009

Objekt: Beispielgebäude Wohnhaus

1

Volumen (Außenmaß) [m3] Ve  = 671,84 fG = 0,32 wenn 2,5 < hG < 3 sonst = 1/hG - 0,04 m-1

Geschossdeckenhöhe [m] hG  = 2,50 fG = 0,32

Nutzfläche [m2] AN = fG · V
e  =   0,32 · 671,84 = 215,0

Anzahl Wohneinheiten [-] nWE  = Gebäude bis zu 2 Wohneinheiten

3

4

 [m²]  [W/(m²K)] [W/K] [ - ] [W/K]

6 AW 1 35,62 0,23 8,19 1 8,19

7 AW 2 37,43 0,23 8,61 1 8,61

8 AW 3 33,27 0,23 7,65 1 7,65

9 AW 4 37,64 0,23 8,66 1 8,66

10 15WA

11 16WA

12 17WA

13 18WA

14 19WA

15 101WA

16 111WA

17 121WA

18 W 1 5,50 1,30 7,15 1 7,15

19 W 2 8,00 1,30 10,40 1 10,40

20 W 3 11,66 1,30 15,16 1 15,16

21 W 4 7,79 1,30 10,13 1 10,13

22 W 5 2,50 1,30 3,25 1 3,25

23 16W

24 17W

25 18W

26 19W

27 101W

28 T 1 3,81 1,80 6,86 1 6,86

29 12T

30 D 1 16,59 0,19 3,15 1 3,15

31 D 2 16,59 0,19 3,15 1 3,15

32 D 3 0,83 0,19 0,16 1 0,16

33 D 4 0,83 0,19 0,16 1 0,16

34 15D

35 16D

36 17D

37 18D

2

5

2.1 Transmissionswärmeverlust [W/K]

Dachflächenfenster

(Orientierung:
siehe Zeilen 79-82)

Nachweis der Anforderungen nach Energieeinsparverordnung gem. DIN V 4108-6/DIN V 4701-10
- Wohngebäude - EnEV 2009 - zu errichtendes Gebäude

Bauteil Kurzbezeichnung
Fläche

Ai

Wärmedurch-
gangskoeffizient

Ui

Ui · A i

Temperatur-
Korrektur-
faktor  Fxi

1. Gebäudedaten

2. Wärmeverlust

Ui · A i · Fxi

Dach

(Orientierung/Neigung:
siehe Zeilen 101-108)

Außenwand

(Orientierung:
siehe Zeilen 87-98)

Haustür
(Orientierung/Neigung:
siehe Zeilen 99-100)

Fenster, Fenstertüren

(Orientierung:
siehe Zeilen 73-78)

A. Maas, K. Höttges und S. Schlitzberger - September 2009
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38

[m²] [W/(m²K)] [W/K] [ - ] [W/K]

40 D 9 54,88 0,19 10,43 0,8 8,34

41 8,001D

42 8,011D

43 8,01WbA

44 8,02WbA

45 8,03WbA

46 5,01BA

47 5,02BA

48 5,03BA

49 5,04BA

50 5,05BA

51 G 1 81,42 0,31 25,24 0,45 11,36

52 G 2 99,31 0,33 32,77 0,6 19,66

53 G 3

54 G 4

55 G 5

56 16G

57 17G

59 pauschal - ohne Berücksichtigung DIN 4108 Bbl. 2 [W/(m²K)] ΔUWB = 

60 optimiert - mit Berücksichtigung DIN 4108 Bbl. 2 [W/(m²K)] ΔUWB = 

61 detailliert - gem. DIN EN ISO 10211-2 [W/(m²K)] ΔUWB = 0,013

Transmissionswärmeverlust:           HT   = Σ (Ui · A i · Fxi )   + ΔUWB · A

          HT   = 132,04 + 0,013 · 453,673) [W/K] HT = 137,93

Transmissionswärmeverlust der Heizperiode: (Abweichung falls "Berechnung gem. ISO 13370")

[W/K] HT = 137,93

63

64 kleine Gebäude 1) V = 0,76 · Ve  = 0,76 · 671,84 [m³] V = 510,60

65 große Gebäude 2) V = 0,80 · Ve  = 0,80 · _________ [m³] V =

66 ohne Dichtheitsprüfung [h-1] n =

67 mit Dichtheitsprüfung, Fensterlüftung und Zu-/Abluftanlagen [h-1] n = 0,60

68 mit Dichtheitsprüfung, Abluftanlagen [h-1] n =

Lüftungswärmeverlust:           HV   =   0,34 Wh/(m³K)  ·  n  ·  V

          HV   = 0,34 · 0,60 · 510,60 [W/K] HV = 104,16

Wände, Türen und Decken 
zu unbeheizten Räumen

58

Ui · A i

132,04

Decken über Außenluft 
(Durchfahrten, Erker)

62

Bei der Berechnung des Wärmestroms über den unteren Gebäudeabschluss gem. DIN EN ISO 13370 kann kein Wert 
für die Heizperiode ausgegeben werden, da monatlich variierende Verluste vorliegen. 
Zur Berechnung des spezifischen Transmissionswärmeverlustes H T’v

Spezifischer Transmissionswärmeverlust
3) [W/K] Σ Ui · Ai · Fxi =

Σ Ai = A = 453,67

Bauteil

Oberste Geschossdecke

Wärmedurch-
gangskoeffizient

Ui

Temperatur-
Korrektur-
faktor  Fxi

Ui · A i · Fxi

2.1 Transmissionswärmeverlust [W/K] - Fortsetzung

Kurzbezeichnung
Fläche

Ai

Wärmebrücken-
korrekturwert

Kellerdecke/-innenwand
zum unbeheizten Keller, 
Fußboden auf Erdreich,
Flächen des beheizten 
Kellers gegen Erdreich, 

aufgeständerter Fußboden

Luftwechselrate

1) kleine Gebäude: bis 3 Vollgeschosse; 2) übrige Gebäude
3) Bei Berechnung der Wärmeverluste über Erdreich mittels Monatswerten gem. DIN EN ISO 13370 
  sind die entsprechenden Transmissionswärmeverluste in dieser Summe nicht enthalten.

69

39

Wände und Decken zu 
Abseiten (Drempel)

2.2 Lüftungswärmeverlust [W/K]

beheiztes Luftvolumen

A. Maas, K. Höttges und S. Schlitzberger - September 2009
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70

71

73 Nord - 90° W 1 5,50 0,60 0,9 0,7

74 Ost/West - 90° W 2 8,00 0,60 0,9 0,7

75 Süd - 90° W 3 11,66 0,60 0,9 0,7

76 Ost/West - 90° W 4 7,79 0,60 0,9 0,7

77 W 5 2,50 0,60 0,9 0,7

78 W 6 0,9 0,7

79 W 7 0,9 0,7

80 W 8 0,9 0,7

81 W 9 0,9 0,7

82 W 10 0,9 0,7

83 Φs,t,M   = Σ (Ai · g i · F S,i · F C · F W · F F · Ιs,i,M ]W[) Φs,t,M = Monatswerte

84 Qs,t,M   = Σ (0,024  · Φs,t,Mi  ·  t M) [kWh/Monat] Qs,t,M = Monatswerte

85

87 Nord - 90° AW 1 35,62 0,50 0,009 20

88 Ost/West - 90° AW 2 37,43 0,50 0,009 20

89 Süd - 90° AW 3 33,27 0,50 0,009 20

90 Ost/West - 90° AW 4 37,64 0,50 0,009 20

91 AW 5 0,50

92 AW 6 0,50

93 AW 7 0,50

94 AW 8 0,50

95 AW 9 0,50

96 AW 10 0,50

97 AW 11 0,50

98 AW 12 0,50

99 Nord - 90° T 1 3,81 0,50 0,072 20

100 T 2 0,50

101 Nord - 45° D 1 16,59 0,80 0,008 40

102 Süd - 45° D 2 16,59 0,80 0,008 40

103 Ost/West - 45° D 3 0,83 0,80 0,008 40

104 Ost/West - 45° D 4 0,83 0,80 0,008 40

105 D 5 0,80

106 D 6 0,80

107 D 7 0,80

108 D 8 0,80

109 Φs,o,M   = Σ (Ui · A i · R e · (αi · Ιs,i,M  -  Ff,i · h · Δϑer)) [W] Φs,o,M = Monatswerte

110 Qs,o,M   = Σ (0,024  · Φs,o,Mi  ·  t M) [kWh/Monat] Qs,o,M = Monatswerte

111

112 Interne Wärmegewinne: Qi,M   =  0,024 · q i · A N · t M  =  0,024 · 5 W/m² · A N · t M [kWh/Monat] Qi,M = Monatswerte

Ver-

schattung 4)

FS < 0,9 [ - ]

Minderung

Rahmen 5)

FF [ - ]
Orientierung/Neigung

Solare Wärmegewinne
über transparente Bauteile:

übrige Parameter
Kurzbezeichnung

Strahlungsab-

sorptionsgrad 6)

αi  [ - ]

Kurzbezeichnung
Fläche

Ai

[m²]
72

M
on

at
sw

er
te

w
er

de
n

ni
ch

t
da

rg
es

te
llt

Gesamtenergie-
durchlassgrad

gi  [ - ]

3.2 Solare Wärmegewinne opaker Bauteile Qs,o [kWh/a]

4) FS = 0,9 für übliche Anwendungsfälle; abweichende Werte soweit mit baulichen Bedingungen Verschattung vorliegt.
5) Minderungsfaktor infolge Rahmenanteil FF = 0,7, sofern keine genaueren Werte bekannt sind. Weitere Größen FC = 1 und FW = 0,9 gem. EnEV.
6) Stahlungsabsorptionsgrad α = 0,5; für dunkle Dächer kann abweichend α = 0,8 angenommen werden.

86

3.3 Interne Wärmegewinne Qi [kWh/a]

3. Wärmegewinne
3.1 Solare Wärmegewinne transparenter Bauteile Qs,t [kWh/a]

Fläche
Ai

[m²]

Strahlungs-
intensität
Ιs,i.M [W/m²]

Strahlungs-
intensität
Ιs,i.M [W/m²]

M
on

at
sw

er
te

w
er

de
n

ni
ch

t
da

rg
es

te
llt

Orientierung/Neigung

Solare Wärmegewinne
über opake Bauteile:

Ui · R e [ - ]
Ff,i·h· Δθer

[W/m²]
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113

114 leichte Bauweise 7) Cwirk,η = 15 · Ve = 15 · _________ Cwirk,η =

115 schwere Bauweise 7) Cwirk,η = 50 · Ve = 50 · 671,84 Cwirk,η = 33.592

116 detaillierte Ermittlung 7) - volumenbezogener Wert [Wh/(m³K)] Cwirk,η / Ve =

117 leichte Bauweise 7) Cwirk,NA = 12 · Ve = 12 · _________ Cwirk,NA =

118 schwere Bauweise 7) Cwirk,NA = 18 · Ve = 18 · 671,84 Cwirk,NA = 12.093

119 detaillierte Ermittlung 7) - volumenbezogener Wert [Wh/(m³K)] Cwirk,NA / Ve =

120

121 Wärmeverlust ohne Nachtabschaltung: 8) Ql,M = 0,024 · (HT + HV) · (19 °C - ϑe,M) · t M [kWh/M.] Ql,M =

122 Wärmeverlust bei 7 h Nachtabschaltung: gemäß DIN V 4108-6 Anhang C [kWh/M.] Ql,M =

123 Wärmegewinn-/-verlustverhältnis: γM   =   (Qs,t,M  +  Qi,M)  /  (Ql,M  -  Qs,o,M) [ − ]  γM =

124 Ausnutzungsgrad Wärmegewinne: ηM   =   (1  - γM
a)  /  (1  - γM

a+1) [ − ]  ηM =

125 Jahres-Heizwärmebedarf: Qh,M   =  Ql,M  -  Qs,o,M  - ηM  ·  (Q s,t,M  +  Qi,M) Qh,M =

126 Qh   = Σ ( Qh,M )pos. [kWh/Monat] Qh = 9.627,82

Qh'' = Qh   /   AN

Qh'' = 9.627,82 / 214,99 [kWh/(m²a)] Qh'' = 44,78

128

vorhandener spezifischer flächenbezogener Transmissionswärmeverlust: 

HT',vorh   =   HT   /   A   = 137,93 /   453,67 [W/(m²K)] HT',vorh = 0,30

zulässiger spezifischer flächenbezogener Transmissionswärmeverlust:

HT',max = 0,4 W/(m²K) freistehendes EFH mit AN ≤ 350 m²

HT',max = 0,5 W/(m²K) freistehendes EFH mit AN > 350 m²

HT',max = 0,45 W/(m²K) einseitig angebautes Wohngebäude

HT',max = 0,65 W/(m²K) Alle anderen Wohngebäude [W/(m²K)] HT',max = 0,40

131 HT',vorh   = 0,30 W/(m²K) < 0,40 W/(m²K)   =   HT',max

[-] eP = 1,07

Anlagentyp: Anlage 1 - Brennwert-Kessel und solar unterstützte Trinkwassererwärmung

134

142 [m²] AN,c =

135 keine Kühlung ΔQP,c'',vorh = 0

136 Raumklimageräte oder Wohnungslüftung mit Kühlung ΔQP,c'',vorh =
137 Kühlflächen (Kaltwasserkreise, elektrische Erzeugung) ΔQP,c'',vorh =
138 erneuerbare Wärmesenken (Erdsonden/-kollektoren, Zisternen) ΔQP,c'',vorh =
139 andere Geräte ΔQP,c'',vorh =

QP'',vorh =

QP'',vorh = 1,07  *  (44,78  +  12,5)  +  0,00 [kWh/Monat] QP'',vorh = 61,48

141

142 der zulässige Wert entspricht dem Berechnungsergebnis des Referenzgebäudes [kWh/Monat] QP'',max = 74,82

143 QP'',vorh   = 61,48 kWh/(m²a) < 74,82 kWh/(m²a)   =   QP'',max

7. Ermittlung der Primärenergieaufwandszahl gemäß
DIN 4701 - 10 Anhang A (Berechnungsblätter) oder Anhang C (Diagramme)

5. Jahres-Heizwärmebedarf [kWh/a]

wirksame
Wärmespeicherfähigkeit
bei Nachtabschaltung:

129

140

zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf: 

8) Die Berechnung ohne Nachtabschaltung ist eine informative Option und für den Nachweis EnEV nicht zulässig.
9) Der flächenbezogene Bedarf wird allgemein mit Q'' oder mit q gekennzeichnet.

132

8. Jahres-Primärenergiebedarf bezogen auf die Gebäudenutzfläche  [kWh/(m²a)]

Sofern Kühlung der Raumluft vorhanden: gekühlter Anteil der Gebäudenutzfläche A

Energiebedarf für Kühlung

130

7) leichte Bauweise: Holztafelbauart ohne massive Innenbauteile, Gebäude mit abgehängten Decken
   schwere Bauweise: Gebäude mit massiven Innen- und Außenbauteilen ohne abgehängte Decken
   detaillierte Ermittlung: wenn alle Innen- und Außenbauteile festgelegt sind. Hier ist der volumenbezogene Wert anzugeben.

133
Anlagen-Aufwandszahl (primärenergiebezogen):

vorhandener Jahres-
Primärenergiebedarf:

6. Spezifischer flächenbezogener Transmissionswärmeverlust [W/(m²K)]

Flächenbezogener

Jahres-Heizwärmebedarf: 9)127

M
on

at
sw

er
te

wirksame
Wärmespeicherfähigkeit
für Ausnutzungsgrad:

4. Wirksame Wärmespeicherfähigkeit [Wh/K]

   eP   *   (Qh'' +  12,5 kWh/(m²a))   + ΔQP,c'',vorh

A. Maas, K. Höttges und S. Schlitzberger - September 2009
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Dokumentation weiterer Randbedingungen der Berechnung

Temperatur-Korrekturfaktoren für den unteren Gebäudeabschluss - Fxi

Parameter

Bodengrundfläche AG
 10) [m²] 81,42

Umfang der Bodengrundfläche (Perimeter) P 10) [m] 36,36

Kenngröße B' = AG / (0,5 · P) [m] 4,48

gnureizifizepSnehcälF Fxi [ - ]

54,0relleKretziehebnedobßuF)K²m(/W13,0=U;²m24,18=A:1G

06,0relleKretziehebdnaW)K²m(/W33,0=U;²m13,99=A:2G

-tgelegtsefthcin-3G

-tgelegtsefthcin-4G

-tgelegtsefthcin-5G

Monatliche Zwischenergebnisse

(Zeile 126)

Qh,M [kWh/Monat]

Jan 2.452

Feb 1.848

Mrz 1.297

Apr 81

Mai 2

Jun 0

Jul 0

Aug 0

Sep 0

Okt 454

Nov 1.364

Dez 2.130

Jahr 9.628 -292.71132.02

1

1.687

1.515

1.289

0,04

1.735

1.006

1

484

96

73

747

971

1.061

3.101

0,05

0,991.722

Heizwärmebedarf
Qh,M = Ql,M - ηM · Q g,M

2.895

2.591

1.555

(Zeile 121 - Zeile 110)

0,89

3.537

Ql,M [kWh/Monat]

11.084

M
on

at

Qg,M [kWh/Monat] ηM [-]

Die Wärmedurchlasswiderstände von Bodenplatten oder Kellerböden Rf  bzw. Kellerwänden Rw ergeben sich 
aus dem U-Wert abzüglich der inneren Wärmeübergangswiderstände.

10) Angabe nicht notwendig für aufgeständerte Fußböden

1740.1

1

Wärmeverlust (bei Nachtab-
schaltung) abzüglich solarer 

Wärmegewinne opaker Bauteile

solare Wärmegewinne
transparenter Bauteile und 

interne Wärmegewinne

Ausnutzungsgrad der 
Wärmegewinne

(Zeile 84 + Zeile 112) (Zeile 124)

1.295

0,61

0,53

1.787

1.859

1.961

0,28

2.424

Monatswerte des Heizwärmebedarfs [kWh/Monat]

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

H
ei

zw
är

m
eb

ed
ar

f
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Anlage 1 - Brennwert-Kessel und solar unterstützte Trinkwassererwärmung 1

Nutzfläche AN < 500 m²

Trinkwasser- Verteilung Verteilung innerhalb thermischer Hülle, ohne Zirkulation

erwärmung Speicherung bivalenter Solarspeicher, Aufstellung innerhalb thermischer Hülle

Erzeugung zentral, Brennwertkessel und Flachkollektor

Heizung Übergabe Radiatoren, Anordnung im Außenwandbereich, Thermostatventile 1 K

Speicherung keine Speicherung

Erzeugung Brennwertkessel 55/45 °C innerhalb thermischer Hülle

Lüftung

Verteilung

AN in m² 100 120 150 170 200 250 300 350 400 450 500

qh in 
kWh/(m²a)

40 59,98 59,03 57,55 57,15 56,53 56,17 55,78 55,48 55,18 54,88 54,58

50 70,65 69,65 68,11 67,71 67,09 66,73 66,34 66,04 65,74 65,44 65,14

60 81,32 80,28 78,67 78,27 77,65 77,29 76,90 76,60 76,30 76,00 75,70

70 91,99 90,91 89,23 88,83 88,21 87,85 87,46 87,16 86,86 86,56 86,26

80 102,66 101,53 99,79 99,39 98,77 98,41 98,02 97,72 97,42 97,12 96,82

90 113,33 112,16 110,35 109,95 109,33 108,97 108,58 108,28 107,98 107,68 107,38

QP = eP ·(q h + qtw) · AN     mit     qtw = 12,5 kWh/(m²a)

Verteilung

Primärenergiebedarf QP'' [kWh/(m²a)]

horizontale Verteilung innerhalb thermischer Hülle, Verteilungsstränge 
innenliegend, geregelte Pumpen

Übergabe keine Lüftungsanlage

Erzeugung

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

100 150 200 250 300 350 400 450 500

beheizte Nutzfläche AN [m²]

P
ri

m
är

en
er

g
ie

b
ed

ar
f

(A
N
-B

ez
u

g
)

[k
W

h
/(

m
²a

)]

qh = 90 kWh/(m²a) qh = 80 kWh/(m²a)

qh = 70 kWh/(m²a) qh = 60 kWh/(m²a)

qh = 50 kWh/(m²a) qh = 40 kWh/(m²a)
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AN in m² 100 120 150 170 200 250 300 350 400 450 500

qh in 
kWh/(m²a)

40 45,89 46,00 46,11 46,19 46,28 46,60 46,90 46,86 46,82 46,78 46,73

50 55,59 55,66 55,71 55,79 55,88 56,20 56,50 56,46 56,42 56,38 56,33

60 65,29 65,32 65,31 65,39 65,48 65,80 66,10 66,06 66,02 65,98 65,93

70 74,99 74,98 74,91 74,99 75,08 75,40 75,70 75,66 75,62 75,58 75,53

80 84,69 84,64 84,51 84,59 84,68 85,00 85,30 85,26 85,22 85,18 85,13

90 94,39 94,30 94,11 94,19 94,28 94,60 94,90 94,86 94,82 94,78 94,73

alle 3,66 3,24 2,62 2,44 2,16 1,89 1,61 1,51 1,42 1,32 1,22

Hilfsenergie qHE.E in kWh/(m²a)

Endenergie qWE,E und qHE,E

Gesamt-Endenergie qWE.E in kWh/(m²a) (ohne Hilfsenergie)

40

50

60

70

80

90

100

110

120

100 150 200 250 300 350 400 450 500

beheizte Nutzfläche AN [m²]

E
n
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en
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n

e
H
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se

n
er

g
ie

[k
W

h
/(

m
²a

)] qh = 90 kWh/(m²a) qh = 80 kWh/(m²a)

qh = 70 kWh/(m²a) qh = 60 kWh/(m²a)

qh = 50 kWh/(m²a) qh = 40 kWh/(m²a)

A. Maas, K. Höttges und S. Schlitzberger - September 2009
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Detaillierte Ermittlung �U
WB

Relevante Details für das Beispielgebäude

Fenster

7.1.2.13: Leibung 7.5.2.13: Brüstung 7.7.2.11: Rollladenkasten

�

a

AW

AAW

Balkontür

7.1.2.13: Leibung

a = 40 mm, b = 160 mm
= 0,004 W/(m·K)

a = 160 mm
= 0,023 W/(m·K)

a = 160 mm
= 0,140 W/(m·K)

Haustür

7.1.2.11: Leibung

a = 40 mm, b = 160 mm

�

a

b

UW = 1,4 W/(m2·K)

AW AAW

a = 40 mm, b = 160 mm
= 0,002 W/(m·K)

a b

a = 120 mm, b = 300 mm
= 0,001 W/(m·K)

8.7.2.11: Fußpunkt 7.7.2.11: Rollladen

a = 160 mm
= 0,140 W/(m·K)

a b

a = 120 mm, b = 300 mm
= 0,001 W/(m·K)

8.7.2.11: Fußpunkt

a = 160 mm, b = 40 mm
= 0,016 W/(m·K)

7.6.2.11: Sturz

b

UW = 1,4 W/(m2·K)

�

a

AW AAW

b

UW = 1,4 W/(m2·K)

�

a

AW AAW

UW = 1,4 W/(m2·K)

� �

a

UW = 1,4 W/(m2·K)

�

AAW

AW

�

� � �

a

UW = 1,4 W/(m2·K)

�

AAW

AW

� � �

�

AW

AG

UW = 1,4 W/(m2·K)

�

AW

AG

UW = 1,4 W/(m2·K)
a

UW = 1,4 W/(m2·K)

�

AAW

AW

b

x�

x�

= 0,004 W/(m·K)
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Keller

1.1.2.11: Außenwand – Bodenplatte 1.5.1.12: Innenwand – Bodenplatte 2.3.2.11: Sockel – Kellerdecke

Außenecke/Zwischendecke

6.1.2.11: Außenecke (luftberührt)

a = 120 mm,    = 0,33 W/(m·K)
= 0,058 W/(m·K)

fs
x
 = 0,55

= 0,212 W/(m·K)
a = 160 mm, b = 120 mm

= 0,019 W/(m·K)

Dach

3.5.2.11: Oberste Geschossdecke

a = 160 mm, b = 150 mm
= -0,069 W/(m·K)

a = 160 mm,    = 0,99 W/(m·K)
= 0,133 W/(m·K)

a = 120 mm, b = 300 mm
= -0,090 W/(m·K)

1.8.2.11: Außenecke (erdberührt) 3.1.2.11: Geschossdeckenauflager

a = 160 mm,    = 0,04 W/(m·K)
= 0,005 W/(m·K)

a = 240 mm, b = 160 mm

4.2.2.11: Traufe – Sparrendach

a = 240 mm, b = 160 mm
= -0,033 W/(m·K)

4.5.2.11: Ortgang – Sparrendach

�

a

AG

AAW

�

AG

�

� a

b

a

�

a b

�

a b

AAW �

�

a

� �

b

a

�
�

b

a

a

�

� a = 120 mm,    = 0,33 W/(m·K)�

� �

� � �

�

�

�

� �

�

AAW

AAW

AAW

AAW

AAW

AAW

AD

AAW

AAW

AD

AD

AAW

x�

= -0,077 W/(m·K)
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Tafel 13: Längenermittlung der relevanten Wärmebrücken

   Wärmebrücke / Lage Berechnung Länge 
 1. Detail 7.1.2.13: Fensterleibung
  EG Ost 1,50 * 2 3,00 m
  EG Nord 1,50 * 2 + 1,50 * 2 + 2 * 1,75 9,50 m
  EG West 1,75 * 2 * 2 7,00 m
  OG Süd 1,50 * 2 3,00 m
  OG Ost 1,50 * 2 * 2 6,00 m
  OG Nord 1,50 * 2 3,00 m
  OG West 1,50 * 2 * 2 6,00 m
   Summe 37,50 m
 2. Detail 7.5.2.13: Fensterbrüstung
  EG Ost 1,00 1,00 m
  EG Nord 1,00 * 2 + 0,50 2,50 m
  EG West 1,00 * 2 2,00 m
  OG Süd 1,00 1,00 m
  OG Ost 1,50 + 1,00 2,50 m
  OG Nord 1,00 1,00 m
  OG West 1,50 * 2 3,00 m
   Summe 13,00 m
 3. Detail 7.7.2.11: Fenster-Rollladenanschluss
  EG Ost 1,00 1,00 m
  EG Nord 1,00 * 2 + 0,50 2,50 m
  EG West 1,00 * 2 2,00 m
  OG Süd 1,00 1,00 m
  OG Ost 1,50 + 1,00 2,50 m
  OG Nord 1,00 1,00 m
  OG West 1,50 * 2 3,00 m
   Summe 13,00 m
 4. Detail 7.1.2.13: Balkontürleibung
  EG Süd 2,54 * 2 * 3 15,24 m
  EG Ost 2,54 * 2 5,08 m
   Summe 20,32 m
 5. Detail 8.7.2.11: Fußpunkt Balkontüren
  EG Süd 1,50 + 1,00 + 1,50 4,00 m
  EG Ost 1,00 1,00 m
   Summe 5,00 m
 6. Detail 7.7.2.11: Balkontür-Rollladenanschluss
  EG Süd 1,50 + 1,00 + 1,50 4,00 m
  EG Ost 1,00 1,00 m
   Summe 5,00 m

 Wärmebrücke / Lage Berechnung Länge 

 7. De tail 7.1.2.11: Haus tür lei bung
  EG Nord 2,54 * 2 5,08 m

 8. Detail 8.7.2.11: Fußpunkt Haustür
  EG Nord 1,50 1,50 m

 9. Detail 7.6.2.11: Haustürsturz, ohne Rollladen
  EG Nord 1,50 1,50 m

 10. Detail 1.1.2.11: Fundamentanschluss
  KG-Sohle 10,19 * 2 + 7,99 * 2 36,36 m

 11. Detail 1.5.1.12: Innenwand auf Kellerdecke
  Sauna/Abstell 3,375 + 0,175 + 0,425           3,975  m
  Hobby/Flur 7,99 - 1,00 6,99 m
  Flur/Sauna - Abstell  7,99 - 1,00 * 2 5,99 m
   Summe                                 16,955 m

 12. Detail 7.1.2.11: Sockelanschluss
  EG-Decke 10,19 * 2 + 7,99 * 2 36,36 m

 13. Detail 6.1.2.11: Außenecke Mauerwerk
  luftberührt 3,97 * 4 15,88 m

 14. Detail 1.8.2.11: Kelleraußenecke Mauerwerk
  erdberührt (2,96 - 0,16) * 4 11,20 m

 15. Detail 3.1.2.11: Geschossdeckenanschluss
  OG-Decke 10,19 * 2 + 7,99 * 2 36,36 m

 16. Detail 3.5.2.11: Oberste Geschossdecke
  Satteldach 5,09 * 2 10,18 m
  Gaube 2,22 * 2 4,44 m
   Summe 14,62 m

 17. Detail 4.2.2.11: Dachanschluss Traufe
  Satteldach (10,19 - 2,65) * 2 15,08 m
  Gaube 1,48 * 2 * 2 5,92 m
   Summe                                21,00 m

 18. Detail 4.5.2.11: Dachanschluss Ortgang
   2,20 * 2 * 2 + 0,28 * 2 * 2 9,92 m

Beschreibung Länge [m] Fx [-] ψ [W/m·K] HT,WB [W/K]
Fensterleibung (Rolladen)-Wand/KS-Thermohaut (160/40) 37,500 1 0,004 0,1500
Fensterbrüstung (Rolladen)/KS-Thermohaut (160/) 13,000 1 0,023 0,2990
Rolladenkasten/KS-Thermohaut (160/) 13,000 1 0,140 1,8200
Fensterleibung (Rolladen)-Wand/KS-Thermohaut (160/40) 20,320 1 0,004 0,0813
Türanschluss (beheizter Keller)/KS-Thermohaut (120/300) 5,000 1 0,001 0,0050
Rolladenkasten/KS-Thermohaut (160/) 5,000 1 0,140 0,7000
Fensterleibung-Wand, Einbaulage Wandebene/KS-Thermohaut (160/40) 5,080 1 0,002 0,0102
Türanschluss (beheizter Keller)/KS-Thermohaut (120/300) 1,500 1 0,001 0,0015
Fenstersturz, Einbaulage Wandebene/KS-Thermohaut (160/40) 1,500 1 0,016 0,0240
KG-Fundament, Bodenplatte innengedämmt/KS-Mauerwerk außengedämmt, 
KS-ISO-Kimmstein (0,33/120)

36,360 1 0,058 2,1089

KG-Innenwand-Fundament, Bodenplatte inneng./KS-Mauerwerk, KS-ISO-Kimmstein (120/0,33) 16,955 0,45 0,212 1,6175
Sockel-Kellerdecke (beheizter Keller)/KS-Thermohaut (160/120) 36,360 1 0,019 0,6908
Außenecke/KS-Thermohaut (160/150) 15,880 1 -0,069 -1,0957
Außenecke im Erdreich/KS-Mauerwerk außengedämmt (120/300) 11,200 0,6 -0,090 -0,6048
Geschossdeckenaufl ager – Außenwand/KS-Thermohaut (160/0,04) 36,360 1 0,005 0,1818
Oberste Geschossdecke-Giebel, Geschossdecke außengedämmt/
KS-Thermohaut (160/0,99)

14,620 1 0,133 1,9445

Traufe-Sparrendach, Zwischensparrendämmung/KS-Thermohaut (160/240) 21,000 1 -0,077 -1,6170
Ortgang, Zwischensparrendämmung/KS-Thermohaut (160/240) 9,920 1 -0,033 -0,3274

Summe HT,WB: 5,990

mit AGes = 453,67

ΔUWB = 0,013

Tafel 14: Detaillierte Ermittlung von �U
WB
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8.2 Variationen baulicher und anlagen-
technischer Ausführungen
Um die baupraktischen Auswirkungen 
der Anforderungen und Möglichkeiten zur 
Erfüllung der EnEV aufzuzeigen, werden 
zwei Beispielgebäude betrachtet. Es han-
delt sich hierbei um ein frei stehendes 
Einfamilienhaus (Tafel 15) und ein als 
Zweispänner ausgeführtes Mehrfamilien-
haus (Tafel 16).

Für die Gebäude erfolgen Variantenbil-
dungen im Bereich baulicher und anlagen-
technischer Maßnahmen. Zur Einhaltung 
des jeweiligen maximal zulässigen

● Primärenergiebedarfs

beziehungsweise des

●  spezifi schen Transmissionswärmever-
lustes

werden die Wärmedurchgangskoeffi zienten 
der Außenwände, des Daches und der 
Kellerdecke beispielhaft angepasst.
 
In den Tafeln 17 und 18 sind die betrach-
teten Varianten mit Angabe der Randbe-
dingungen bezüglich des Luftwechsels (n) 
und des Wärmebrückenkorrekturwertes 
(�UWB), die jeweiligen Wärmedurchgangs-
koeffi zienten (U-Werte), der spezifi sche 
Transmissionswärmeverlust (HT’), die Anla-
genaufwandszahl ep sowie der fl ächenbe-
zogene End- (q

E
) und Primärenergiebedarf 

(q
P
) aufgeführt. Die sich aus einer Variante 

ergebenden geänderten Bilanzanteile am 
Jahres-Primärenergiebedarf sind in den 
Tafeln 17 und 18 unterlegt. Die jeweils 
greifende Anforderung – Primärenergiebe-
darf oder spezifi scher Transmissionswär-
meverlust – ist fett gedruckt.

Beide Gebäude entsprechen im Aus-
gangsfall baulich sowie anlagentechnisch 
der Referenzausführung gemäß Energie-
einsparverordnung. 

8.2.1 Bauliche Randbedingungen
Auf der baulichen Seite wird für den 
Grundfall angenommen, dass die Gebäude 
bei Einsatz einer Abluftanlage den Anfor-
derungen an die Gebäudedichtheit genü-
gen, was durch eine Dichtheitsprüfung 
nachgewiesen wird. In diesem Fall wird 
ein Luftwechsel von 0,55 h-1 angesetzt. 
Die Berücksichtigung der Wärmebrücken 
erfolgt im Grundfall pauschal, wobei der 
Bonus einer Halbierung – für Ausführungen 
vergleichbar zum Beiblatt 2 der DIN 4108 
mit �UWB = 0,05 W/(m2·K) – in Ansatz 
gebracht wird. Eine detaillierte Berech-

 Gebäudedaten       Anforderung gemäß EnEV 

 Wohngebäude 3-geschossig      H
T
’
,max

 =     0,5 W/(m2·K)
 (Zweispänner)    

 Fensterfl ächenanteil je Fassade 25 %                                 q
P,max

  =    60,3 kWh/(m2·a)

 Ausführung der Wärmebrücken 
 gemäß DIN 4108, Beiblatt 2

 Gebäudegeometrie

 V
e
 = 4158 m3

 A
N
 = 1331 m2

 

 Anlagentechnik

 Zentralheizung 
 (Brennwertkessel 55/45 °C) 
 mit solar unterstützter 
 Trinkwassererwärmung
 Abluftanlage

Tafel 16: Für die Variationen betrachtetes Mehrfamilienhaus

2.OG
1.OG

EG
KG

8
,2

5 42
,0

0

12,00

10
,5

0

10
,5

0

21
,0

0

2,75
2,75
2,75

2,50

N

2,50

 Gebäudedaten Anforderung gemäß EnEV 

 frei stehendes Einfamilienhaus H
T
’
,max

 =     0,4 W/(m2·K)

 Fensterfl ächenanteil Fassade  q
P,max

  =    86,1 kWh/(m2·a)
 Nord 15 %, Süd 35 %, Ost/West 25 % 

 Ausführung der Wärmebrücken gemäß 
 DIN 4108, Beiblatt 2

 Gebäudegeometrie

 V
e
 = 459 m3

 A
N
 = 147 m2

 Anlagentechnik

 Zentralheizung 
 (Brennwertkessel 55/45 °C) 
 mit solar unterstützter 
 Trinkwassererwärmung
 Abluftanlage

Tafel 15: Für die Variationen betrachtetes frei stehendes Einfamilienhaus

nung der Wärmebrückeneinfl üsse mittels 
Wärmebrückenverlustkoeffi zienten (�-Wer-
te) kann z. B. zu einem Wert von �UWB = 
0,02 W/(m2·K) führen, wie in Variante 1 
dargestellt. Bei allen Varianten gilt, dass 
für die Gebäude eine schwere Bauweise 
angenommen wird und eine Nachtabschal-
tung erfolgt. Als Berechnungsverfahren 
wird die Monatsbilanz nach DIN V 4108-6 
zugrunde gelegt.

8.2.2 Anlagentechnische Randbedin-
gungen
Im Grundfall sind die Gebäude mit ei-
ner Zentralheizung (Brennwertkessel 
(verbessert), Spreizung 55/45 °C) mit 
kombinierter und solar unterstützter Trink-
wassererwärmung durch Flachkollektoren 
ausgestattet. Der Wärmeerzeuger und 
ein bivalenter Speicher sind beim EFH 
innerhalb und beim MFH außerhalb der 
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thermischen Hülle aufgestellt. Die hori-
zontale Verteilung des Trinkwarmwassers 
(mit Zirkulation) und des Warmwassers 
für die Raumwärme erfolgt beim Mehr-
familienhaus ebenfalls außerhalb, beim 
Einfamilienhaus innerhalb der thermischen 
Hülle. Die vertikalen Verteilstränge werden 
in beiden Fällen innenliegend angeordnet. 
Die Heizfl ächen sind mit Thermostatven-
tilen ausgestattet (Auslegungsproportio-
nalbereich 1 Kelvin).

In Variante 2 wird auf eine Abluftanlage 
verzichtet. Hierdurch muss bei nach 
wie vor nachgewiesener Luftdichtheit 
der Luftwechsel auf 0,6 h-1 angepasst 
werden. Bei Variante 3 wird der im Aus-
gangsfall eingesetzte Brennwertkessel 
durch eine Sole/Wasser-Wärmepumpe 
mit einer Spreizung von 35/28 °C er-
setzt. Als Wärmeübergabesystem wird für 
diesen Fall von einer Fußbodenheizung 
mit elektronischer Regelung ausgegan-
gen. Variante 4 verzichtet auf die solar 
unterstützte Trinkwarmwasserbereitung 
und beschreibt den Fall einer 15 %igen 
Unterschreitung der EnEV-Anforderungs-
werte gemäß EEWärmeG für den Fall, 
dass kein regenerativer Energieträger 
zur Wärmebereitstellung eingesetzt wird 
(Ersatzmaßnahme). Hier wird neben den 
baulichen Anpassungen der Einsatz ei-

ner zentralen Zu-/Abluftanlage mit 80 %
Wärmerückgewinnung (DC-Ventilatoren) 
ohne Nachheizung vorgesehen. 

Das Einfamilienhaus in Variante 7 (KfW-
 Effi zienzhaus 55) und das Mehrfamilien-
haus in Variante 6 und 7 (KfW-Effi zienz-
haus 70 und 55) werden ebenfalls mit 
einer Lüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung (WRG) ausgestattet. Außerdem 
werden die Heizkörper des EFH in Variante 
7 mit elektronischen Thermostatventilen 
mit Optimierungsfunktion versehen.

8.2.3 Ergebnisse
Bei unveränderter Anlagentechnik gegen-
über dem Ausgangsfall führt die Varian-
te 1 dazu, dass der Wärmeschutz der 
Außenbauteile eine Entlastung erfährt. Der 
Verzicht auf eine Abluftanlage in Variante 2 
verbessert durch den Wegfall des Strom-
bedarfs der Abluftanlage beim EFH die An-
lagenaufwandszahl gerade in dem  Maße, 
dass hierdurch die infolge eines höher 
angesetzten Luftwechsels entstehenden 
zusätzlichen Wärmeverluste kompensiert 
werden. In der Regel werden bei Verzicht 
auf eine Abluftanlage, wie beim MFH, 
allerdings geringfügige Verbesserungen 
des baulichen Wärmeschutzes erforder-
lich, damit die EnEV-Anforderungswerte 
eingehalten werden. 

Tafel 17: Ausführungsbeispiele für das in Tafel 15 dargestellte Einfamilienhaus bei unterschiedlichen baulichen und anlagentechnischen
Randbedingungen

 Variante n �UWB
U

W
/g U

AW
U

D
U

G
H

T
‘ e

P
q

e
q

p

  [h-1] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] [-] [kWh/(m2·a)]

0 Referenzausführung 0,55 0,05 1,30/0,60 0,28 0,20 0,35 0,36 1,20 71,8 86,1

1 Wärmebrücken detailliert 0,55 0,02 1,30/0,60 0,35 0,24 0,34 0,36 1,20 71,6 85,9

2 ohne Abluftanlage 0,6 0,05 1,30/0,60 0,28 0,20 0,35 0,36 1,16 73,3 86,1

3 Sole/Wasser-Wärmepumpe 0,55 0,05 1,30/0,60 0,30 0,25 0,40 0,40 0,78 23,4 60,8

4 EEWärmeG (Ersatzmaßnahme) 0,6 0,02 0,90/0,55 0,20 0,20 0,26 0,26 1,27 58,9 73,1

5 KfW-Effi zienzhaus 85 0,55 0,05 0,90/0,55 0,20 0,19 0,25 0,29 1,23 60,2 73,0

6 KfW-Effi zienzhaus 70 0,55 0,02 0,90/0,55 0,15 0,15 0,18 0,22 1,26 48,7 60,2

7 KfW-Effi zienzhaus 55 0,6 0,02 0,90/0,55 0,15 0,15 0,18 0,22 0,94 35,3 47,4

Bei Verwendung einer Sole/Wasser-
Wärmepumpe in Fall 3 fl ießt ein Anteil 
regenerativer Wärmeerzeugung in die 
Bilanz ein. Hierdurch kann ein hoher Anteil 
der Primärenergieumwandlungsverluste 
durch Nutzung regenerativer Energie 
kompensiert werden. In diesem Fall greift 
die Zusatzanforderung an den baulichen 
Wärmeschutz bei beiden Gebäuden, wo-
nach für das Einfamilienhaus ein H

T
‘-Wert 

von 0,4 W/(m2·K) und für das Mehrfami-
lienhaus ein H

T
‘-Wert von 0,5 W/(m2·K) 

einzuhalten ist.
 
Für die Varianten 4, in denen auf die solar 
unterstützte Trinkwarmwasserbereitung 
verzichtet wird, ergeben sich gemäß 
EEWärmeG um 15 % verschärfte Anforde-
rungen an den Primärenergiebedarf (EFH: 
73,2 kWh/(m2·a); MFH: 51,3 kWh/(m2·a)) 
und an den spezifi schen Transmissions-
wärmeverlust (EFH: 0,34 W/(m²·K); MFH: 
0,43 W/(m2·K)). Nur bauliche Maßnah -
men reichen hier nicht aus, um die ver-
schärften Anforderungswerte einzuhalten, 
zusätzlich wird eine Lüftungsanlage mit 
Wärme rückgewinnung (WRG) anstelle 
der reinen Abluftanlage im Ausgangsfall 
erforderlich.

Die Einhaltung der KfW-Effizienzhaus-
Anforderungen ist bei dem EFH für das 

Tafel 18: Ausführungsbeispiele für das in Tafel 16 dargestellte Mehrfamilienhaus bei unterschiedlichen baulichen und anlagentechnischen Randbe-
dingungen

 Variante n �U
WB

U
W
/g U

AW
U

D
U

G
H

T
‘ e

P
q

e
q

p

  [h-1] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] [-] [kWh/(m2·a)]

0 Referenzausführung 0,55 0,05 1,30/0,60 0,28 0,20 0,35 0,41 1,14 51,9 60,3

1 Wärmebrücken detailliert 0,55 0,02 1,30/0,60 0,32 0,26 0,35 0,41 1,14 52,0 60,3

2 ohne Abluftanlage 0,6 0,05 1,30/0,60 0,28 0,20 0,34 0,41 1,09 53,4 60,3

3 Sole/Wasser-Wärmepumpe 0,55 0,05 1,40/0,60 0,36 0,30 0,60 0,50 0,71 16,7 43,4

4 EEWärmeG (Ersatzmaßnahme) 0,6 0,05 0,90/0,55 0,20 0,20 0,26 0,32 1,07 42,0 51,3

5 KfW-Effi zienzhaus 85 0,55 0,05 0,90/0,55 0,19 0,18 0,27 0,32 1,16 43,8 51,3

6 KfW-Effi zienzhaus 70 0,6 0,05 0,90/0,55 0,21 0,20 0,35 0,34 0,85 33,5 42,1

7 KfW-Effi zienzhaus 55 0,6 0,02 0,90/0,55 0,15 0,15 0,18 0,25 0,81 25,5 33,2
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Effi zienzhaus 85 und das Effi zienzhaus 70 
durch rein bauliche Maßnahmen möglich. 
Wie zuvor erwähnt, werden erst für das 
Effizienzhaus 55 eine Lüftungsanlage 
mit WRG sowie eine Anpassung bei der 
Wärmeübergabe durch elektronische 
Thermostate mit Optimierungsfunktion 
erforderlich. Das MFH erhält bereits in 
der Ausführung als Effi zienzhaus 70 eine 
Lüftungsanlage mit WRG.

9. PLANUNGS- UND AUSFÜHRUNGS-
EMPFEHLUNGEN

Auf der Basis der dargestellten Berech-
nungsansätze und -beispiele lassen sich 
für den Umgang mit der Energieeinspar-
verordnung Handlungs- und Ausführungs-
empfehlungen ableiten.

9.1 Einbeziehung baulicher und anla-
gentechnischer Randbedingungen im 
früheren Planungsstadium
Die heute oftmals noch praktizierte Vor-
gehensweise, den Anlagenplaner bzw. 
den ausführenden Fachbetrieb nach 
Festlegung der wärmeschutztechnischen 
Planung oder gar nach der Ausführung 
einzubeziehen, wird künftig nicht mehr 
möglich sein. Da abhängig von den Be-
stimmungen in einzelnen Bundesländern 
der EnEV-Nachweis mit dem Bauantrag 
eingereicht werden muss, ist es erfor-
derlich, zumindest die Eckdaten für die 
bauliche und anlagentechnische Ausfüh-
rung in einem frühen Planungsstadium zu 
fi xieren. Im Rahmen des rechnerischen 
Nachweises wird für die Ermittlung des 
Jahres-Heizwärmebedarfs sicherlich der 
größte Zeit- und Arbeitsaufwand – wie bis-
her – bei der Bestimmung des beheizten 
Gebäudevolumens, der Wärme übertra-
genden Hüllfl äche und der Wärmedurch-
gangskoeffi zienten liegen. Die detaillier-
ten Ansätze des Berechnungsverfahrens 
werden über geeignete Software leicht zu 
behandeln sein. 

9.2 Wärmebrücken
Der bekannte Zusammenhang, dass 
bei verbessertem Wärmeschutzniveau 
der Wärmeverlust über Wärmebrücken 
zunimmt, wird im Nachweisverfahren der 
EnEV berücksichtigt. Bei der Berechnung 
der Transmissionswärmeverluste werden 
die Wärmebrückeneffekte über Wärme-
brückenkorrekturwerte �UWB erfasst. 
In der Referenz-Bautechnik ist �UWB = 
0,05 W/(m2·K) als Standardwert vorgege-
ben. Auch im auszuführenden Gebäude 
(Ist-Gebäude) sollten die Empfehlungen 
nach DIN 4108, Beiblatt 2 als Mindest-
standard eingehalten werden.

Liegen für die im Rahmen des Nachweises 
verwendeten Baukonstruktionen Lösungen 
für Wärmebrückendetails vor, so kann eine 
Optimierung über die detaillierte Ermitt-
lung von �UWB erfolgen. Wie das Beispiel 
in Abschnitt 2 zeigt, lassen sich mit der 
detaillierten Planung erhebliche Verbesse-
rungen erreichen. Als Planungshilfsmittel 
kann hierbei der Wärmebrückenkatalog 
[20] und [21] herangezogen werden, in 
dem die Empfehlungen gemäß DIN 4108, 
Beiblatt 2 und weitere Details aufgenom-
men sind. 

Die Kalksandsteinindustrie bietet mit 
dem Wärmebrückenkatalog Kalk-
sandstein ein einfaches Hilfsmittel zur 
 detaillierten Ermittlung und Bewer-
tung von Wärmebrücken an. Er steht 
auf der KS-Homepage zum kosten-
losen Download zur Verfügung.

9.3 Luftdichtheit
Die Anforderungswerte an die Luftdichtheit 
der Gebäudehülle sind in DIN 4108-7 
genannt:

●  Gebäude mit natürlicher Lüftung: 
 n50 < 3,0 h-1

●  Gebäude mit mechanischer Lüftung: 
n50 < 1,5 h-1

Die EnEV schreibt vor, dass bei Einsatz 
einer mechanischen Lüftungsanlage eine 
Dichtheitsprüfung durchgeführt werden 
muss. Wird bei natürlich belüfteten Ge-
bäuden – diese Form der Lüftung wird in 
nächster Zukunft noch die am häufi gsten 
anzutreffende sein – eine Dichtheits-
prüfung durchgeführt und der genannte 
Anforderungswert eingehalten, darf im 
Nachweisverfahren ein Bonus in Ansatz 
gebracht werden. Mit den Kosten für eine 
Messung nach dem Blower Door-Verfahren 
von rd. 300 € für ein Einfamilienhaus 
und rd. 600 € für ein Mehrfamilienhaus 
mit sechs bis acht Wohneinheiten, stellt 
sich die Einhaltung der Dichtheitsanfor-
derungen als wirtschaftlich sehr günstige 
Option im rechnerischen Nachweis nach 
EnEV dar. Hierbei ist zu beachten, dass 
Planung und Ausführung sorgfältig vorzu-
nehmen sind, da Nachbesserungen bei 
der Luftdichtheit oftmals mit erheblichem 
Aufwand verbunden sind. Es ist davon 
auszugehen, dass die Dichtheitsprüfung 
in den nächsten Jahren bei den meisten 
Bauvorhaben Anwendung fi ndet. Dies gilt 
nicht nur im Hinblick auf die energetischen 
Aspekte, sondern auch als Qualitätsnach-
weis für eine Konstruktion, die weniger 

bauschadensanfällig ist und keine Zug-
erscheinungen auftreten lässt. 

In DIN 4108-7 ist über die genannten 
Anforderungswerte hinaus eine große 
Anzahl von Beispielen aufgeführt, die als 
Planungs- und Ausführungsempfehlungen 
herangezogen werden können. Grundsätz-
lich erscheint es sinnvoll, bei der Auswahl 
von Materialien (Folien, Klebebänder, 
Manschetten etc.) auf Paketlösungen von 
Herstellern zurückzugreifen. Hiermit sollte 
weitgehend sichergestellt sein, dass die 
verwendeten Produkte aufeinander abge-
stimmt sind und somit eine lang andau-
ernde Dichtheit gewährleisten.

9.4 Anlagentechnik
Die heutzutage am häufi gsten eingesetzte 
Anlagentechnik zur Gebäudebeheizung, 
die Pumpen-Warmwasserheizung, bietet 
auch in der nächsten Zukunft Optimie-
rungspotenziale. Im Wesentlichen wird 
dies durch den Einsatz effi zienter Wär-
meerzeuger – insbesondere in Verbindung 
mit dem Ausbau der Nutzung erneuerbarer 
Energien –, optimierte Rohrleitungsführung 
(möglichst kurz und im beheizten Bereich 
geführt) sowie hochwertige Regelungstech-
nik zu erschließen sein. Weiterhin ist es in 
jedem Fall sinnvoll, konkrete Produkt-Kenn-
werte im Nachweis zu berücksichtigen. 
Die Standard-Werte in DIN V 4701-10 
orientieren sich am unteren energetischen 
Durchschnitt der Marktniveaus und führen 
somit zu ungünstigeren Ergebnissen. 

Über die Erschließung der zuvor genannten 
energetischen Potenziale heute eingesetz-
ter Anlagentechnik hinaus, sind die An-
forderungen des EEWärmeG einzuhalten. 
Der Einsatz solarthermischer Anlagen zur 
Unterstützung der Warmwasserbereitung 
stellt in dem Zusammenhang meist die 
wirtschaftlich sinnvollste Lösung dar. Wird 
von der Regelung der Ersatzmaßnahme, 
die EEWärmeG-Anforderung mit einem 
verbesserten EnEV-Standard (-15 %) zu 
erreichen, Gebrauch gemacht, ist der Ein-
satz einer Lüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung – in Verbindung mit einem sehr 
guten baulichen Wärmeschutz – praktisch 
unumgänglich. In Gebäuden, die das 
 Niveau der KfW-Spitzenförderung erzielen 
(Effi zienzhaus 55), wird als Wärmeerzeuger 
in der Regel ein auf erneuerbaren Energien 
basierendes System (Wärmepumpe oder 
Holzpelletofen) Verwendung fi nden.  

9.5 Nachweisverfahren
Als Berechnungsverfahren zur Ermittlung 
des Jahres-Primärenergiebedarfs dienen 
für die Kategorie Wohngebäude die bislang 
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im Rahmen der EnEV 2007 herangezo-
genen Normen DIN V 4108-6 und DIN 
V 4701-10. Alternativ ist die Anwendung 
der DIN V 18599 möglich.

Im Weiteren sind einige Berechnungser-
gebnisse der beiden Nachweisverfahren 
für zwei Modellgebäude gemäß den 
Geometrien in Tafel 15 und Tafel 16 auf-
geführt. 

Die Tafeln 19 und 20 zeigen, dass die 
betrachteten anlagentechnischen Maß-
nahmen in den verschiedenen Rechen-
verfahren unterschiedliche Ergebnisse 
hervorrufen. In den Tabellen ist ein 
Bezugsfall „BW“ (Heizung und Trink-
warmwasserbereitung erfolgt über einen 
Brennwertkessel) dargestellt, bei dem der 
bauliche Wärmeschutz etwa den Anforde-
rungen der EnEV 2009 entspricht, sowie 
jeweils vier Varianten. Neben dem Abso-
lutwert des Jahres-Primär energiebedarfs 
in [kWh/m2·a] für beide Verfahren ist die 
prozentuale Abweichung zwischen den 
Rechenverfahren angegeben („Differenz-
Verfahren“). Für die Variantenbetrachtung 
sind weiterhin die jeweiligen Abwei-
chungen zum Grundfall relevant, da diese 
abgesehen von der Grundabweichung die 
Empfi ndlichkeit der Verfahren gegenüber 

anlagentechnischen Maßnahmen dar-
stellen. Im Einzelnen zeigen sich bei den 
Varianten folgende Ergebnisse:

●  Bei „BW+Solar“ wird zusätzlich zum 
Brennwertkessel eine thermische 
Solaranlage zur Unterstützung der 
Trinkwarmwasserbereitung eingesetzt. 
Bei beiden Gebäudetypen wird die So-
lartechnik über DIN V 4701-10 besser 
bewertet als über DIN V 18599. 

●  Der Einsatz einer Zu-/Abluftanlage 
zur Wohnungslüftung „BW+WLA“ wird 
mittels DIN V 18599 allgemein besser 
bewertet als bei der DIN V 4701-10, 
was den erwarteten Ergebnissen ent-
spricht.

●  Die Kombination der zuvor genannten 
Maßnahmen „BW+Solar+WLA“ führt 
beim MFH aufgrund der gegenläufi gen 
Auswirkung der Einzelmaßnahmen zu 
einer Kompensation hinsichtlich der 
Differenzen zum Grundfall.

●  Die Variante „WP“ stellt eine Sole-Was-
ser-Wärmepumpe für kombinierten 
Heizungs-Warmwasser-Betrieb dar. 
Die Berechnungsansätze für Wärme-
pumpen in den beiden Verfahren sind 

Tafel 19: Ausführungsvarianten anlagentechnischer Maßnahmen beim EFH gemäß Tafel 15.

Varianten Q
p
 [kWh/(m2·a)] Differenz- Verfahren Differenz zum Grundfall

DIN V 4108-6  
DIN V 4701-10

DIN V 18599
DIN V 4108-6  

DIN V 4701-10
DIN V 18599

BW (= Grundfall) 82,2 90,3 10 %

BW+Solar 68,2 81,6 20 % -17 % -10 %

BW+WLA 70,6 77,9 10 % -14 % -14 %

BW+Solar+WLA 56,5 66,4 17 % -31 % -27 %

Sole/Wasser-WP 55,5 64,9 17 % -32 % -28 %

Tafel 20: Ausführungsvarianten anlagentechnischer Maßnahmen beim MFH gemäß Tafel 16

Varianten Q
p
 [kWh/(m2·a)] Differenz- Verfahren Differenz zum Grundfall

DIN V 4108-6  
DIN V 4701-10

DIN V 18599
DIN V 4108-6  

DIN V 4701-10
DIN V 18599

BW (= Grundfall) 72,7 83,8 15 %

BW+Solar 61,3 73,7 20 % -16 % -12 %

BW+WLA 61,3 67,8 11 % -16 % -19 %

BW+Solar+WLA 49,9 57,7 16 % -31 % -31 %

Sole/Wasser-WP 48,0 65,0 36 % -34 % -22 %

praktisch nicht mehr vergleichbar, da 
gemäß DIN V 18599 auf ein europä-
isches Verfahren zurückgegriffen wird, 
welches durchgehend auf anderen 
Ansätzen aufbaut. Daher ist auch eine 
äquivalente Parametrierung der ver-
glichenen Systeme nur eingeschränkt 
möglich. Es zeigt sich jedoch, dass 
allgemein die recht hohen Verbes-
serungen bei der Bewertung des 
Einsatzes von Wärmepumpen im MFH 
gemäß DIN V 4701-10 mit dem Ver-
fahren der DIN V 18599 nicht erreicht 
werden können. 

Aus den dargestellten Berechnungen lässt 
sich ableiten, dass für die Ausweisung 
eines geringen Jahres-Primärenergie-
bedarfs das bisherige Verfahren (DIN V 
4108-6 in Verbindung mit DIN V 4701-10) 
als vorteilhaft erscheint. Die Überprüfung 
der Einhaltung der Anforderung der Ener-
gieeinsparverordnung wird mit beiden Re-
chenverfahren gleich bewertet, da sowohl 
für das Referenzgebäude als auch für das 
zu errichtende Gebäude der gleiche Berech-
nungsansatz zu wählen ist. Hinsichtlich 
der Wertung einzelner Einfl ussgrößen (z. B. 
Wohnungslüftungsanlage oder Wärme-
pumpe) kann keine allgemeine Aussage 
getroffen werden.
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10. DIE EnEV FÜR NICHTWOHNGEBÄUDE

10.1 Anforderungen
Die Anforderungen an neu zu errichtende 
Nichtwohngebäude werden, wie auch in 
der EnEV 2007, über das Referenzgebäu-
deverfahren formuliert. Hierbei wird für das 
neu zu errichtende Gebäude – mit seiner 
vorgesehenen, tatsächlichen Geometrie 
und Ausrichtung mit einer vorgegebenen 
Referenzausführung des baulichen Wär-
meschutzes und sonstigen Kennwerten 
der Gebäudehülle sowie einer Referenz-
anlagentechnik – der Jahres-Primärener-
giebedarf ermittelt und als Maximalwert 
für das tatsächlich zu errichtende Gebäude 
defi niert. Dieser maximal zulässige Jahres-
Primärenergiebedarf ist mit der tatsäch-
lichen Gebäudeausführung einzuhalten.

Zur Referenzausführung zählen:

●  der Wärmeschutz der Gebäudehülle 
mit ergänzenden thermischen Kenn-
werten und

●  die Anlagentechnik für Heizung, Küh-
lung, Warmwasserbereitung, Raumluft-
technik und Beleuchtung.

Die Referenzausführung wird gegenüber 
den Vorgaben in der EnEV 2007 in allen 
zuvor genannten Bereichen verschärft. 
Grundlegende Informationen zur Entwick-
lung der Referenzausführung und des 
damit verbundenen Anforderungsniveaus 
von Nichtwohngebäuden sind einem For-
schungsbericht [35] zu entnehmen.

Die Zusatzanforderungen an den einzuhal-
tenden Wärmeschutz der Gebäudehülle 
werden über mittlere Wärmedurchgangs-
koeffi zienten opaker und transparenter 
Bauteile vorgegeben. Die Aspekte Wärme-
brücken, Luftdichtheit, Mindestluftwechsel 
sowie sommerlicher Wärmeschutz sind 
bei Nichtwohngebäuden prinzipiell wie 
bei Wohngebäuden in der EnEV 2009 
behandelt. Dies gilt auch für Änderungen 
und Nachrüstungen im Bestand.

10.2 Berechnungsverfahren
Die Berechnung des Jahres-Primärenergie-
bedarfs für Nichtwohngebäude im Rahmen 
der EnEV erfolgt auf Basis der DIN V 18599 
[7]. Die Berechnungen erlauben die Beur-
teilung aller Energiemengen, die zur bestim-
mungsgemäßen Heizung, Warmwasserberei-
tung, raumlufttechnischen Konditionierung 
und Beleuchtung von Gebäuden notwendig 
sind. Dabei berücksichtigt DIN V 18599 
auch die gegenseitige Beeinfl ussung von En-
ergieströmen und die daraus resultierenden 
planerischen Konsequenzen.

DIN V 18599 besteht aus zehn Teilen mit 
nachfolgenden Bezeichnungen:

●  Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfah-
ren, Begriffe, Zonierung und Bewertung 
der Energieträger

●  Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen 
und Kühlen von Gebäudezonen

●  Teil 3: Nutzenergiebedarf für die ener-
getische Luftaufbereitung

●  Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für 
Beleuchtung

●  Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsys-
temen

●  Teil 6: Endenergiebedarf von Woh-
nungslüftungsanlagen und Lufthei-
zungsanlagen für den Wohnungsbau

●  Teil 7: Endenergiebedarf von Raumluft-
technik- und Klimakältesystemen für 
den Nichtwohnungsbau

●   Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von 
Warmwasserbereitungssystemen

●  Teil 9: End- und Primärenergiebedarf 
von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen

●  Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, 
Klimadaten

Im Teil 1 sind die Bilanzierungsregeln 
beschrieben und die Schnittstellen zu 
den anderen Teilen der Norm defi niert. 
Darüber hinaus sind die Zonierungsregeln 
(Aufteilung eines Gebäudes in Zonen auf-
grund unterschiedlicher Nutzungen oder 
anlagentechnischer Eigenschaften) und 
die Primärenergiefaktoren festgelegt.

Die Teile 2 bis 4 beschäftigen sich mit 
der Ermittlung der Nutzenergie für kon-
ditionierte Gebäudeteile. Hierbei wird 
unterschieden zwischen dem Energie-
bedarf, der in Nutzungszonen entsteht, 
um die gewünschten thermischen und 
visuellen Randbedingungen sicherzu-
stellen, und dem Energiebedarf, der für 
die Luftaufbereitung notwendig ist, um 
die Zuluft von Außenluftbedingungen auf 
Zuluftbedingungen zu konditionieren. 
Hierin sind auch Prozesse wie Be- und 
Entfeuchtung enthalten. Die Nutzenergie 
berücksichtigt nicht die Effi zienz der An-
lagentechnik, sondern gibt Auskunft über 
den Bedarf an Energie, den ein Gebäude 
bei vorgegebenen Nutzungsbedingungen 
erfordert. 

In den Teilen 4 bis 8 sind die Regeln für die 
Ermittlung der Energieeffi zienz der Anlagen-
technik für Beleuchtung, Heizung, Lüftung, 
Kühlung und Warmwasser defi niert. Im Teil 
9 wird beschrieben, wie die Energieaufwen-
dungen in multifunktionalen Generatoren, 
wie z.B. Blockheizkraftwerken, primärener-
getisch zu bewerten sind.

Angaben über die Randbedingungen für 
unterschiedliche Nutzungen in Gebäu-
den fi nden sich im Teil 10 sowohl als 
standardisierte Nutzungsprofi le für die 
Erstellung des Energieausweises als auch 
als typische Bandbreiten für die Energie-
beratung [36].

10.3 Beispiele
Für drei Beispielgebäude in Bild 15  – ein 
Bürogebäude, eine Schule und ein Hotel 
– wird der aus den Referenzanforde-
rungen der Energieeinsparverordnung 
resultierende Jahres-Primärenergiebedarf 
berechnet. 

Neben der Vorgabe der Referenzwerte für 
die Ausführung der Gebäudehülle und der 
Anlagentechnik sind bei den jeweiligen 
Gebäuden folgende Annahmen getroffen:

●  Bürogebäude: Fensterflächenanteil 
50 %; Außenjalousie in Ost-, West- und 
Südorientierung (g

tot
 = 0,06); leichte 

Ausführung; Blendschutz vorhanden; 
keine Warmwasserbereitung (Berück-
sichtigung der Bagatellgrenze gem. 
DIN V 18599-10); Zonen mit Kühlung 
(RLT und Raumkühlung) ca. 20 % 
der Gesamtfl äche; Zonen mit freier 
Lüftung ca. 70 % der Gesamtfl äche; 
Zonen mit Lüftungsanlage ca. 10 % 
der Gesamtfl äche.

●  Schule: Fensterflächenanteil 40 %; 
Außenjalousie in Ost-, West- und 
Süd orientierung (g

tot
 = 0,06); leichte 

Ausführung; zentrale Warmwasserberei-
tung; Zonen mit freier Lüftung ca. 95 % 
der Gesamtfl äche; Zonen mit Lüftungs-
anlage ca. 5 % der Gesamtfl äche.

●  Hotel: Fensterflächenanteil 60 %; 
Außenjalousie in Ost-, West- und 
Südorientierung (g

tot
 = 0,06); leichte 

Ausführung; zentrale Warmwasserbe-
reitung; Zonen mit Kühlung (RLT und 
Raumkühlung) ca. 65 % der Gesamt-
fl äche; Zonen mit Lüftungsanlage ca. 
35 % der Gesamtfl äche.
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Die Anteile des Jahres-Primärenergiebe-
darfs für Heizung, Kühlung (Raum und RLT), 
Warmwasser, Beleuchtung, Lufttransport 
und Hilfsenergie (Heizung und Kühlung) 
sind für die drei Beispielgebäude in Bild 16 
grafi sch wiedergegeben.

Der größte Heizenergiebedarf tritt aufgrund 
des vergleichsweise hohen A/V

e
-Verhält-

nisses und der reinen Fensterlüftung 
(keine Wärmerückgewinnung) beim Schul-
gebäude auf. Der Jahres-Primärenergiebe-
darf für Beleuchtung ist beim Bürogebäude 
am größten. Hier liegen die höchsten 
Anforderungen an die Beleuchtungsstärke 
vor. Beim Hotel resultiert aus dem hohen 
Wärmebedarf für Trinkwarmwasser ein 
entsprechend hoher Primärenergiebedarf. 
Die raumlufttechnischen Einrichtungen 
(Lüftung/Kühlung) beim Hotel und Büro-
gebäude führen zu Anteilen des Jahres-
Primärenergiebedarfs von rd. 57 bzw. 
19 kWh/(m²·a).

10.4 Vereinfachtes Nachweisverfahren 
für Nichtwohngebäude
Durch die Aufteilung eines Gebäudes in 
Nutzungszonen wird ein Nachweisverfah-
ren gemäß Energieeinsparverordnung, 
das auf DIN V 18599 verweist, deutlich 
umfangreicher als im bisherigen Verfahren. 
Hinzu kommt, dass z. B. im Beleuchtungs-
bereich die einzelnen Nutzungszonen 
aufgrund des Einsatzes unterschiedlicher 
Techniken nochmals weiter in Bereiche 
untergliedert werden können bzw. müs-
sen. Vor diesem Hintergrund ist neben 
der ausführlichen Vorgehensweise nach 
DIN V 18599 für Nichtwohngebäude im 
Rahmen der Energieeinsparverordnung 
ein alternatives „vereinfachtes Verfahren“ 
aufgenommen, welches auf der Grundlage 
pauschaler Annahmen ebenfalls den Nach-
weis der Einhaltung des festgeschriebenen 
Anforderungsniveaus ermöglicht. Basis 
für die Berechnungen bildet dabei ein 
„1-Zonen-Modell“, bei dem die Hauptnut-
zung des Gebäudes die anzusetzenden 
Nutzungsrandbedingungen bestimmt.

Der Anwendungsbereich für das vereinfach-
te Verfahren berücksichtigt die Gebäude-
typen „Bürogebäude“, „Geschäftshäuser 
(Bürogebäude mit Verkaufseinrichtung; 
Bürogebäude mit Restaurant)“, „Schulen 
und Kindergärten“ sowie „Hotels (mit ein-
facher Ausstattung)“. Zusätzlich zu diesen 
Gebäudetypen, die bereits in der EnEV 
2007 aufgenommen waren, können nach 
EnEV 2009 auch „Turnhallen“, „Gebäude 
des Groß- und Einzelhandels bis 1000 m2 
NGF“, „Gewerbebetriebe bis 1000 m2 NGF“ 
und „Bibliotheken“ berücksichtigt werden. 
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Bild 15: Bürogebäude, Schule und Hotel für die Beispielrechnung
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Bild 16: Jahres-Primärenergiebedarf für die Beispielgebäude mit zugrunde gelegter Referenz-Bau- und Anlagen-
technik

Dabei sind die Ausführung anlagentech-
nischer Komponenten für Heizung, Kühlung, 
Lüftung und Beleuchtung sowie Grenzen 
hinsichtlich der Anwendung des verein-
fachten Verfahrens über den Flächenanteil 
der Hauptnutzung und der Verkehrsfl ächen 
vorgegeben: Die Summe der Flächen aus 
Hauptnutzung und Verkehrsfl äche muss 
mindestens zwei Drittel der gesamten Net-
togrundfl äche des Gebäudes betragen. 

Um eine Berechnung „auf der sicheren Sei-
te“ zu gewährleisten, ist der Jahres-Primär-
energiebedarf für das zu errichtende Ge-
bäude und das Referenzgebäude um 10 %
höher anzusetzen als der Wert, der aus der 
jeweiligen Berechnung resultiert. Eine Ver-
schärfung der Anforderungen gegen über 
dem ausführlichen Nachweis ist somit 
nicht gegeben. Bild 17: Fraunhofer-Zentrum, Kaiserslautern
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Dicke des 
Systems

Dicke der 
Dämm-
schicht

U [W/(m²·K)]
� [W/(m·K)] Beschreibung (Aufbau)

[cm] [cm] 0,0221) 0,032 0,035

29,5 10 0,202) 0,29 0,31 einschalige KS-Außenwand mit Thermohaut
(Wärmedämm-Verbundsystem)3)

1 cm Innenputz (� = 0,70 W/(m·K))
17,5 cm KS-Außenwand, RDK 1,84)

Wärmedämmstoff nach Zulassung
~ 1 cm Außenputz (� = 0,70 W/(m·K)) 

34,5 15 0,142) 0,20 0,22

39,5 20 0,112) 0,15 0,16

44,5 25 0,092) 0,12 0,13

49,5 30 0,072) 0,10 0,11

41 10 0,19 0,27 0,29 zweischalige KS-Außenwand mit Kerndämmung
1 cm Innenputz (� = 0,70 W/(m·K))
17,5 cm KS-Tragschale, RDK 1,84)

Kerndämmung3) Typ WZ nach DIN V 4108-10
1 cm Fingerspalt, R = 0,15
11,5 cm5) KS-Verblender, RDK 2,04)

43 12 0,16 0,23 0,25

45 14 0,14 0,20 0,22

47 165) 0,13 0,18 0,19

49 185) 0,11 0,16 0,17

51 205) 0,10 0,15 0,16

44 10 0,20 0,28 0,30

zweischalige KS-Außenwand mit Wärmedämmung und 
Luftschicht
1 cm Innenputz (� = 0,70 W/(m·K))
17,5 cm KS-Innenschale (tragende Wand), RDK 1,8 4)

Wärmedämmstoff Typ WZ nach DIN V 4108-10
Luftschicht ≥ 4 cm nach DIN 1053-1
11,5 cm6) KS-Verblendschale (KS Vb 2,0)

46 125) 0,17 0,24 0,26

31,5 10 – – 0,30 Einschalige KS-Außenwand mit hinterlüfteter 
Außenwandbekleidung
1 cm Innenputz (� = 0,70 W/(m·K))
17,5 cm KS-Außenwand, RDK 1,84)

Wärmedämmstoff 7) Typ WAB nach DIN V 4108-10
2 cm Hinterlüftung
Fassadenbekleidung (Dicke nach Art der Bekleidung)

33,5 12 – – 0,26

37,5 16 – – 0,20

41,5 20 – – 0,16

46,5 25 – – 0,13

51,5 30 – – 0,11

47,5 5 – – 0,56 Einschaliges KS-Kellermauerwerk mit außen liegender
Wärmedämmung (Perimeterdämmung)
36,5 cm KS-Außenwand, RDK 1,84)

Perimeterdämmplatten3)8) nach Zulassung oder Typ PW nach 
DIN V 4108-10
Abdichtung

50,5 8 – – 0,40

52,5 10 – – 0,34

57,5 15 – – 0,25

62,5 20 – – 0,20

67,5 25 – – 0,17

Als Dämmung können unter Berücksichtigung der stoffl ichen Eigenschaften und in Abhängigkeit von der Konstruktion alle genormten oder bauaufsichtlich 
zugelassenen Dämmstoffe verwendet werden, z.B. Hartschaumplatten, Mineralwolleplatten.

1) Phenolharz-Hartschaum, Zulassungsnummer Z-23.12-1465
2) Nach Zulassung Z-33.84-1055
3) Durch Zulassungen geregelt.
4) Bei anderen Dicken oder RDK ergeben sich nur geringfügig andere U-Werte.
5) Bei Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Ankern mit Schalenabstand ≤ 20 cm.
6) 9 cm möglich, nach DIN 1053-1
7) Nach DIN 18351 dürfen nur Mineralwolle-Dämmstoffplatten eingesetzt werden.  

8) Der Zuschlag �U = 0,04 W/(m·K) nach allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen ist bereits berücksichtigt.

Tafel 21: U-Werte von KS-Außenwänden
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